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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung als 
virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionärinnen und Aktionäre

Am 26. Oktober 2020, um 11:00 Uhr MESZ, 
findet in den Geschäftsräumen der Grünebaum Gesellschaft 
für Event-Logistik mbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin, die

ordentliche Hauptversammlung der Medios AG

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich ein.

Bitte beachten Sie, dass Aktionärinnen und Aktionäre oder ihre 
Bevollmächtigten die virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort in

den Geschäftsräumen der Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik
mbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin verfolgen können.

Die Hauptversammlung wird in Form der virtuellen Hauptversammlung
i. S. v. Art. 2 § 1 Abs. 2 des „Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“
(BGBl. I 2020, S. 569) und damit ohne physische Präsenz der Aktionäre
und ihrer Bevollmächtigten, abgehalten (zu Einzelheiten siehe unten).



INHALTSVERZEICHNIS

I.    TAGESORDNUNG..................................................................5

1.   Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebillig-
ten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lagebe-
richts (einschließlich der erläuternden Berichte zu den
Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB) für
die Medios AG und den Konzern zum 31. Dezember 2019
und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäfts -
jahr2019.............................................................................5

2.   Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
für das Geschäftsjahr 2019.................................................5

3.   Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2019.............................................................................5

4.   Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2019.................................................................6

5.   Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzern -
abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des
Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanz-
berichten.............................................................................6

6.   Wahlen zum Aufsichtsrat.....................................................6

Ergänzende Angaben zu den Aufsichtsratskandidaten zu 
Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktienge-
setz und des Deutschen Corporate Governance Kodex in der
Fassung vom 16. Dezember 2019 (DCGK 2020)......................7

7.   Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2018/I in § 4 Abs. 3 der Satzung und des Geneh-
migten Kapitals 2019/I in § 4 Abs. 7 der Satzung und die
entsprechenden Satzungsänderungen in § 4 der Satzung
sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2020 mit der Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die ent-
sprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung..........12

2



Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Absatz 4 Satz 2, 203 Ab-
satz 1 und 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7..........................17

8.   Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe 
von Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft, an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie
Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie
an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der
Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan 2020)
und Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2020/I) sowie die entsprechende Satzungsänderung in 
§ 4 der Satzung.................................................................25

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8....................31

9.   Beschlussfassung über die Aufhebung der unter Tagesord-
nungspunkt 12 der Hauptversammlung vom 10. Juli 2019
geschaffenen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung
von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum
Ausschluss des Bezugsrechts sowie Aufhebung des 
Bedingten Kapitals 2019 in § 4 Abs. 6 der Satzung; 
Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Options -
schuld verschreibungen, Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts und über die Schaffung eines Bedingten 
Kapitals 2020/II sowie über die entsprechende Satzungs-
änderung in § 4 der Satzung.............................................32

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221
Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu den unter
Tagesordnungspunkt 9 aufgeführten Ermächtigungen des Vor-
stands zum Ausschluss des Bezugsrechts...............................42

10. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 3 und
Abs. 4 der Satzung............................................................51

11. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 2 der
Satzung.............................................................................52

12. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des
Aufsichtsrats.....................................................................53

3



II.   ERGÄNZENDE ANGABEN UND HINWEISE..........................54

1.   Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte........................54

2.   Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Ak-
tionäre oder ihrer Bevollmächtigten..............................54

3.   Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung.........55

4.   Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts...................55

5.   Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und 
Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft...........................................................................56

6.   Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimm-
rechts und sonstiger Rechte.............................................58

7.   Stimmabgabe mittels (elektronischer) Briefwahl.............60

8.   Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommuni -
kation................................................................................61

9.   Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Haupt-
versammlung....................................................................62

III.  RECHTE DER AKTIONÄRE...................................................63

1.   Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Ab-
satz 2 AktG........................................................................63

2.   Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach
§§ 126 Absatz 1, 127 AktG; Ausschluss des Antragsrechts
während der Hauptversammlung....................................64

IV.  SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN UND 
TECHNISCHE HINWEISE......................................................65

1.   Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversamm-
lung...................................................................................65

2.   Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertra-
gung..................................................................................66

3.   Veröffentlichungen auf der Internetseite.........................66
4.   Aktionärshotline................................................................67
5.   Datenschutzinformationen für Aktionäre der Medios

AG.....................................................................................67

4



I. TAGESORDNUNG

1.    Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Kon-
zernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts (einschließ-
lich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a
Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB) für die Medios AG und den Konzern
zum 31. Dezember 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats über
das Geschäftsjahr 2019

Die vorstehenden Unterlagen können von der Einberufung der
Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

eingesehen werden. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufge-
stellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetz -
lichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Be-
schlussfassung vorgesehen.

2.    Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn
für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 15.853.981,90 wie folgt
zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der Medios AG aus dem abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 15.853.981,90 wird vollstän-
dig auf neue Rechnung vorgetragen.

3.    Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen:

Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands wird für das am 31. Dezember 2019 endende 
Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

5



4.    Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts -
jahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen:

Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats wird für das am 31. Dezember 2019 endende Ge-
schäftsjahr Entlastung erteilt.

5.    Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Folgendes zu beschließen:

Die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Düsseldorf, Zweigniederlassung München, wird zum Ab-
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2020 sowie zum Prüfer für die gegebenenfalls prüferische
Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordent -
lichen Hauptversammlung bestellt.

6.    Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der am 26. Oktober 2020 stattfindenden Hauptversamm-
lung endet die Amtszeit sämtlicher derzeit amtierenden Aufsichts-
ratsmitglieder. Der Aufsichtsrat der Medios AG besteht gemäß 
§§ 95, 96 Abs. 1 AktG und 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus
drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Die derzeit amtierenden Aufsichtsratsmitglieder sind die Herren 
Dr. Yann Samson, Joachim Messner und Klaus J. Buß. Die Amtszeit
der genannten Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der 
am 26. Oktober 2020 stattfindenden Hauptversammlung der 
Medios AG. Es bedarf daher einer Neuwahl von drei Mitgliedern 
des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden durch 
die Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist nicht
an die Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen jeweils für einen
Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat
der Medios AG zu wählen:

a)   Dr. Yann Samson, ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt und Vorstand
der financial.com AG, wohnhaft in München;

b)   Joachim Messner, ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Medizinrecht, wohnhaft in Eltville;

6



c)   Klaus J. Buß, ausgeübter Beruf: Diplom-Ökonom geschäftsfüh-
render Gesellschafter Calliope gGmbH, wohnhaft in Berlin.

Über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Ab-
schlussprüfung im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG verfügt insbesondere
Herr Klaus Buß.

Ergänzende Angaben zu den Aufsichtsratskandidaten zu Tagesord-
nungspunkt 6 gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz und des 
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
16. Dezember 2019 (DCGK 2020)

Dr. Yann Samson, ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt und Vorstand
der financial.com AG, wohnhaft in München

Herr Samson ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG:

•   Palgon AG, Düsseldorf

Herr Samson ist derzeit nicht Mitglied in vergleichbaren in- und aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne
von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahl-
entscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Samson einerseits
und den Gesellschaften des Medios-Konzerns, deren Organen oder
einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien an der Medios AG beteiligten Aktionär andererseits.

Derzeit bestehen keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten von Herrn
Samson im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Kurzlebenslauf Herr Samson

2018 bis heute • Mitglied des Aufsichtsrats Düsseldorf
der Palgon AG

2000 bis heute • Mitglied des Vorstands München
der financial.com AG

2015 – bis heute • Vorsitzender des Aufsichtsrats Hamburg
der Medios AG

• Mitglied der Geschäftsführung München
der Lacuna Vermögen GmbH
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2004 – 2015 • Mitglied der Geschäftsführung München
der Atacama Capital GmbH

2002 – 2014 • Mitglied des Verwaltungsrats der Zürich
Derivative Partners Holding AG

2004 – 2006 • Mitglied des Aufsichtsrats München
der Equity First AG

1999 – 2000 • Rechtsanwalt bei München
Samson & Partner

1993 – 1997 • Studium der Rechtswissen- München 
schaften und Promotion an der
Ludwig-Maximilians-Universität 

Joachim Messner, ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Medizinrecht, wohnhaft in Eltville

Herr Messner ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG.

Herr Messner ist derzeit nicht Mitglied in vergleichbaren in- und aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne
von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahl-
entscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Messner einerseits
und den Gesellschaften des Medios-Konzerns, deren Organen oder
einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien an der Medios AG beteiligten Aktionär andererseits.

Derzeit bestehen keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten von Herrn
Messner im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Kurzlebenslauf Herr Messner

2016 bis heute • Stellvertretender Vorsitzender Hamburg
des Aufsichtsrats der Medios AG

2015 • Gründung thesportgroup GmbH, Mainz
geschäftsführender Gesellschafter

2008 • Zulassung als Fachanwalt für Mainz
Medizinrecht

• Gründung der BIA Systems GmbH 
(ehemals Akern GmbH), 
geschäftsführender Gesellschafter

8



2006 • Gründung der GiG GmbH, Mainz
geschäftsführender Gesellschafter

2002 • Gründung Messner Unter- Mainz
nehmensberatung, Inhaber

2002 • Gründung der Insumed GmbH, Mainz
geschäftsführender Gesellschafter

2002 • Gründung der Sozietät Messner Mainz
Rechtsanwälte, Inhaber

1991 • Zulassung als Rechtsanwalt Deutsch-
land

1981 – 1986 • Studium der Rechtswissen- Konstanz, 
schaften an der Universität Freiburg i. 
Konstanz sowie an der Albert- Breisgau
Ludwigs-Universität Freiburg 

Klaus J. Buß, ausgeübter Beruf: geschäftsführender Gesellschafter
Calliope gGmbH, wohnhaft in Berlin

Herr Buß ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG.

Herr Buß ist derzeit nicht Mitglied in vergleichbaren in- und auslän-
dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von
§ 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahl-
entscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Buß einerseits und
den Gesellschaften des Medios-Konzerns, deren Organen oder
einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien an der Medios AG beteiligten Aktionär andererseits.

Derzeit bestehen keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten von Herrn
Buß im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Kurzlebenslauf Herr Buß

Berufserfahrung

11/2016 – heute • Gründer, Geschäftsführer, Berlin
Calliope gGmbh

• Gründer, Gesellschafter, 
TinySuperLab GmbH
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• Gründer, Gesellschafter, 
BISDN - Berlin Institut for Software 
Defined Networks GmbH

• Mitglied im Aufsichtsrat, Hamburg
Medios AG Mitglied im 
Aufsichtsrat, 
TU Berlin Science Marketing GmbH

12/2012 – • Stellvertretender Leiter/CFO, Berlin
10/2016 Deutsche Telekom Innovation Labs

• Gründer und CFO, 
Lite Elements GmbH

• Gründer und CFO, 
Motionlogic GmbH

• Gründer und CFO, 
Trust2Core GmbH

• Gründer und CFO, 
immmr GmbH

• Mitglied in Kontrollgremien, Kaisers-
DFKI, Deutsche Forschungs- lautern
gesellschaft für künstliche 
Intelligenz

• Mitglied in Kontrollgremien, Israel
TUBS GmbH
Mitglied der Geschäftsführung, 
AHK Israel 
(Deutsche Handelscharta in Israel)

06/2010 – 11/2012 • Verbindungsbeamter, Israel,
T-Labs@Ben-Gurion-University, Beer-Sheva

05/2004 – 06/2010 • Vizepräsident, Berlin
Deutsche Telekom Laboratories, 
Finanzchef und Leiter des 
Kompetenzzentrums

11/2003 – 04/2004 • Manager, Deutsche Telekom AG, Berlin
T-Systems Nova GmbH, Berkom

01/2002 – 11/2004 • Leiter Finanzen, Berlin
Deutsche Telekom AG, 
T-Systems Nova GmbH, Berkom

11/2000 – 12/2001 • Leiter Finanzen (CFO), KPN B.V., Berlin
Planet Internet GmbH

05/1999 – 10/2000 • Leiter Finanzen und Controlling, Potsdam
ARD, Ostdeutscher Rundfunk 
Brandenburg, RBB
Leiter Finanzen (CFO), 
DOKFilm GmbH
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08/1996 – 04/1999 • Leiter Rechnungswesen und Bremen
Auftragswesen, Lufthansa AG, 
Lufthansa Flight Training GmbH

12/1994 – 07/1996 • Leiter Rechnungswesen, Frankfurt
Lufthansa AG, 
Lufthansa Systems  GmbH

06/1994 – 11/1994 • Projektmanager, Lufthansa AG New York
„NYC“ – SAP/RK Implementation

06/1989 – 05/1994 • Senior Expert Controlling Frankfurt
Informatik, Lufthansa AG

03/1987 – 05/1989 • Beratung und Verkaufsunter- Bremen
stützung, 
Computer Team Lilienthal

Qualifikationen

1983 – 1988 • Universität Bremen, Bremen
Studium der Wirtschaftswissen-
schaften mit Schwerpunkt Unter-
nehmensfinanzierung (Abschluss: 
Diplom-Wirtschaftswissenschaftler)

Sonstige Expertise • Soziales Unternehmertum
• Öffentlich-private Partnerschaften
• Forschungs- und Innovations-

management
• Unternehmensstrategie
• Due Diligence, Geschäftsfälle 
• Bewertung der Auswirkungen 

der Digitalisierung
• Gründung Start-up-Unternehmen
• Management-Coaching
• Verwaltung von Großprojekten (SAP)
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7.    Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals
2018/I in § 4 Abs. 3 der Satzung und des Genehmigten Kapitals
2019/I in § 4 Abs. 7 der Satzung und die entsprechenden Satzungs-
änderungen in § 4 der Satzung sowie Beschlussfassung über die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Er-
mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und
die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung

Zunächst hat die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft
vom 13. Juli 2018 unter Tagesordnungspunkt 6 ein Genehmigtes Ka-
pital 2018/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in Höhe
von EUR 6.832.009,00 geschaffen. Das Genehmigte Kapital 2018/I
wurde bereits teilweise ausgenutzt und besteht derzeit noch in Höhe
von EUR 4.501.037,00.

Anschließend hat die ordentliche Hauptversammlung der Gesell-
schaft vom 10. Juli 2019 unter Tagesordnungspunkt 6 ein Genehmig-
tes Kapital 2019/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in
Höhe von EUR 1.350.000,00 geschaffen. Das Genehmigte Kapital
2019/I wurde bereits teilweise ausgenutzt und besteht derzeit noch
in Höhe von EUR 1.260.000,00.

Zuletzt hat die Gesellschaft von den genannten Ermächtigungen im
Juni 2020 Gebrauch gemacht. Dabei hat die Gesellschaft unter teil-
weiser Ausnutzung der Genehmigten Kapitalia 2018/I und 2019/I
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre insgesamt
1.456.401 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-
schaft ausgegeben. Hierdurch sind die Genehmigten Kapitalia 2018/I
und 2019/I nicht mehr im vollen Umfang ausnutzbar. 

Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, das Genehmigte Kapital
2018/I in § 4 Abs. 3 der Satzung und das Genehmigte Kapital 2019/I
in § 4 Abs. 7 der Satzung aufzuheben.

Die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Er-
mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre soll die
Gesellschaft in die Lage versetzen, auch in den kommenden Jahren
weiterhin ausreichend flexibel zu sein und schnell auf Marktgege-
benheiten reagieren und ihre Eigenkapitalausstattung den sich er-
gebenden Erfordernissen flexibel anpassen zu können. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss
zu fassen:

a)    Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I in § 4 Abs. 3 der
Satzung

Das Genehmigte Kapital 2018/I gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung
wird mit Wirkung auf die Eintragung des Genehmigten Kapitals
2020 aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Aufhebung noch nicht vom Genehmigten Kapital 2018/I
Gebrauch gemacht wurde.

b)    Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I in § 4 Abs. 7 der
Satzung

Das Genehmigte Kapital 2019/I gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung
wird mit Wirkung auf die Eintragung des Genehmigten Kapitals
2020 aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Aufhebung noch nicht vom Genehmigten Kapital 2019/I
Gebrauch gemacht wurde.

c)    Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 25. Oktober 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein-
malig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 8.042.495,00
durch Ausgabe von bis zu insgesamt 8.042.495 neuen, auf den
Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital
2020”). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien
und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Die neuen Aktien 
können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand be-
stimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder
§ 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 KWG tätigen Unternehmen
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
anzubieten („mittelbares Bezugsrecht“). Der Vorstand ist er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen, und zwar in folgenden Fällen:

− bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur
Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmenszu-
sammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen
an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen,
einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit
ihr verbundene Unternehmen;

− zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
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− wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitaler -
höhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Fest-
legung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet
und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundka-
pitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten. Auf
diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnut-
zung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer
oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgege-
ben wurden bzw. auszugeben sind;

− soweit es erforderlich ist, um Inhaber von Wandelschuldver-
schreibungen, Wandelgenussrechten oder Optionsrechten
ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen
nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts als
Aktionär zustehen würde;

− zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands, Ge-
schäftsleitungsorgane von mit der Gesellschaft im Sinne von
§ 15 AktG verbundenen Unternehmen, Führungskräfte der
Gesellschaft und/oder verbundener Unternehmen oder an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und/oder verbundener Un-
ternehmen im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
men. Soweit Aktien an Mitglieder des Vorstands gewährt
werden sollen, ist hierfür ausschließlich der Aufsichtsrat der
Gesellschaft zuständig;

− zur Erfüllung einer bei einer Emission von Aktien der Gesell-
schaft mit Emissionsbanken vereinbarten Greenshoe-Option.

Eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Durch-
führung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen darf nur in Höhe
von bis zu insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen
Aktien vorhandenen Grundkapitals erfolgen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats,
die weiteren Einzelheiten und Bedingungen der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital und der Aktienausgabe
festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien
auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die
neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinnberechtigung
ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres aus-
gestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien
ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den
Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist.
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung in § 4 ent-
sprechend der Inanspruchnahme oder bei Auslaufen der Ermächti-
gung entsprechend zu ändern.

d)    Änderung von § 4 der Satzung

§ 4 Abs. 7 der Satzung wird ersatzlos gestrichen und bleibt frei.

§ 4 Abs. 3 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu ge-
fasst:

„(3)   Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge -
sellschaft bis zum 25. Oktober 2025 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu 
EUR 8.042.495,00 durch Ausgabe von bis zu 8.042.495
neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapi-
tals von je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu er-
höhen („Genehmigtes Kapital 2020“). Ausgegeben werden
dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose
Vorzugsaktien. Die neuen Aktien können auch von einem
oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kredit -
instituten oder nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Ab -
satz 1 Satz 1 oder Absatz 7 KWG tätigen Unternehmen mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-
ren anzubieten („mittelbares Bezugsrecht“). Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, und zwar in fol-
genden Fällen:

−   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe -
sondere zur Gewährung von Aktien im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck
des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder
sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr verbun-
dene Unternehmen;

−   zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

−   wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapita l -
erhöhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesent-
lich unterschreitet und die ausgegebenen Aktien
insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung überschreiten. Auf diese Begren-
zung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnut-
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zung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittel -
barer oder entsprechender Anwendung von § 186 Ab-
satz 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss
veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben
sind;

−   soweit es erforderlich ist, um Inhaber von Wandel-
schuldverschreibungen, Wandelgenussrechten oder 
Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzu-
räumen, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs-
rechts bzw. Optionsrechts als Aktionär zustehen würde;

−   zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands,
Geschäftsleitungsorgane von mit der Gesellschaft 
im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen,
Führungskräfte der Gesellschaft und/oder verbundener
Unternehmen oder an Arbeitnehmer der Gesellschaft
und/oder verbundener Unternehmen im Rahmen von
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Soweit Aktien an
Mitglieder des Vorstands gewährt werden sollen, ist
hierfür ausschließlich der Aufsichtsrat der Gesellschaft
zuständig;

−   zur Erfüllung einer bei einer Emission von Aktien 
der Gesellschaft mit Emissionsbanken vereinbarten 
Greenshoe-Option.

Eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
zur Durchführung von Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
men darf nur in Höhe von bis zu 10 % des im Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals er-
folgen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats, die weiteren Einzelheiten und Bedingungen der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem
Kapital und der Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die
Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend
von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Ak-
tien können insbesondere auch mit Gewinnberechtigung
ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäfts-
jahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Aus-
gabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss
der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Ge-
schäftsjahres noch nicht gefasst worden ist.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
in § 4 entsprechend der Inanspruchnahme oder bei Aus-
laufen der Ermächtigung entsprechend zu ändern.“ 
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Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Absatz 4 Satz 2, 203 Absatz 1
und 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7

Zu Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor,
das bisherige Genehmigte Kapital 2018/I und das Genehmigte Kapi-
tal 2019/I aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2020 zu
schaffen. Das Genehmigte Kapital 2020 bezieht sich seinem Umfang
nach auf 50 % des Grundkapitals der Gesellschaft und hat eine Lauf-
zeit bis zum 25. Oktober 2025.

a)    Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des Genehmigten 
Kapitals 2020

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Bezugs-
rechtsausschluss im Rahmen des zu Tagesordnungspunkt 7 zu
beschließenden neuen Genehmigten Kapitals 2020 erstattet der
Vorstand folgenden Bericht:

aa)   Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sach-
einlagen

Die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts im Zu-
sammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen oder
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen
oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich
Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr verbun-
dene Unternehmen, soll dazu dienen, derartige Transaktio-
nen liquiditätsschonend und zeitnah durchführen zu
können. Die Gesellschaft steht in einem starken Wettbe-
werb und ist im Unternehmens- und Aktionärsinteresse
darauf angewiesen, schnell und flexibel auf Marktverände-
rungen reagieren zu können. Dies beinhaltet auch die 
Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen zusammen -
zuschließen oder Unternehmen, Betriebe, Teile von Unter-
nehmen oder Beteiligungen hieran zu erwerben sowie
strategische und sonstige Investoren zu gewinnen.

Im Einzelfall muss die Gesellschaft im Unternehmens- und
Aktionärsinteresse in der Lage sein, einen Unternehmens-
zusammenschluss oder den Erwerb eines Unternehmens,
eines Betriebes, den Teil eines Unternehmens, einer Betei-
ligung oder sonstigen Vermögensgegenständen einschließ-
lich Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr
verbundene Unternehmen sowie die Gewinnung eines 
Investors schnell umzusetzen. Es ist nicht ungewöhnlich,
dass sich attraktive Akquisitionsmöglichkeiten nur dann
verwirklichen lassen, wenn die Gesellschaft als Gegenlei-
stung stimmberechtigte Aktien anbieten kann. Um solche
Möglichkeiten ausnutzen zu können, muss die Gesellschaft
in der Lage sein, schnell Aktien als Gegenleistung anbieten
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zu können. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss soll der Gesellschaft die notwendige
Handlungsfähigkeit geben, um sich bietende Gelegenheiten
für derartige Transaktionen schnell und flexibel ausnutzen
zu können. Ein Bezugsrechtsausschluss würde zwar zu einer
Verringerung der verhältnismäßigen Beteiligungsquote und
des verhältnismäßigen Stimmrechtsanteils der bisherigen
Aktionäre führen. Bei Gewährung eines Bezugsrechts an die
Aktionäre könnte aber der eigentliche Zweck, schnell und
flexibel agieren zu können, nicht erreicht werden.

Gegenwärtig bestehen keine konkreten Erwerbsvorhaben,
um von der eingeräumten Ermächtigung Gebrauch zu ma-
chen. Sollten sich Möglichkeiten für einen Unternehmens-
zusammenschluss oder zum Erwerb von Unternehmen,
Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder
von sonstigen Vermögensgegenständen sowie der Gewin-
nung von wesentlichen Investoren ergeben, wird der Vor-
stand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung zu diesem Zweck Gebrauch machen wird.
Er wird von einer solchen Möglichkeit nur dann Gebrauch
machen, wenn die Umsetzung einer solchen Transaktion,
insbesondere die Ausgabe von neuen Aktien gegen Aus-
schluss des Bezugsrechts, im wohlverstandenen Unterneh-
mensinteresse liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen
erfüllt sind, wird auch der Aufsichtsrat die erforderliche 
Zustimmung erteilen.

bb)  Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge

Der Vorstand soll ermächtigt sein, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbe-
träge auszuschließen. Ein solcher Ausschluss des Bezugs-
rechts soll ein praktikables Bezugsverhältnis ermöglichen
und damit die technische Abwicklung einer Kapitaler -
höhung erleichtern. Der Wert der Spitzenbeträge ist in der
Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dagegen
regelmäßig wesentlich höher. Die Kosten eines Bezugs-
rechtshandels bei Spitzenbeträgen würden in keiner ver-
nünftigen Relation zum Vorteil für die Aktionäre stehen. Die
als sog. „freie Spitzen“ vom Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die
Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts in
diesen Fällen dient daher der Praktikabilität und erleichter-
ten Durchführung einer Emission.
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cc) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen Barein-
lage

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 203 Absatz 1
Satz 1, Absatz 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausschließen
können, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht we-
sentlich unterschreitet. Die Nutzung dieser Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses kann zweckmäßig sein, um gün-
stige Marktverhältnisse schnell und flexibel zu nutzen und
einen hierbei entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls
auch sehr kurzfristig zu decken. Die bei Einräumung eines
Bezugsrechts für die Aktionäre erforderliche zweiwöchige
Bezugsfrist (§ 203 Absatz 1 Satz 1 AktG i. V. m. § 186 Ab -
satz 1 Satz 2 AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige Re-
aktion auf aktuelle Marktverhältnisse nicht zu. Ferner
können wegen der Volatilität der Aktienmärkte marktnahe
Konditionen in der Regel nur erzielt werden, wenn die Ge-
sellschaft hieran nicht über einen längeren Zeitraum gebun-
den ist. Bei Einräumung eines Bezugsrechts verlangt § 203
Absatz 1 Satz 1 AktG i. V. m. § 186 Absatz 2 AktG, dass 
der endgültige Bezugspreis spätestens drei Tage vor Ablauf
der Bezugsfrist bekannt gegeben wird. Es besteht daher bei
Einräumung eines Bezugsrechts ein höheres Marktrisiko –
insbesondere das über mehrere Tage bestehende Kursän-
derungsrisiko – als bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung.
Für eine erfolgreiche Platzierung sind bei Einräumung eines
Bezugsrechts daher regelmäßig entsprechende Sicherheits-
abschläge auf den aktuellen Börsenkurs erforderlich; dies
führt in der Regel zu ungünstigeren Konditionen für die Ge-
sellschaft als bei einer unter Ausschluss des Bezugsrechts
durchgeführten Kapitalerhöhung. Durch den Ausschluss
des Bezugsrechts wird eine Platzierung nahe am Börsen-
preis ermöglicht. Auch ist bei Gewährung eines Bezugs-
rechts wegen der Ungewissheit hinsichtlich der Ausübung
der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten eine voll-
ständige Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und
eine anschließende Platzierung bei Dritten in der Regel mit
zusätzlichen Aufwendungen verbunden. 

Der Anteil am Grundkapital, der auf die unter einem sol-
chen Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien entfällt,
darf insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung die-
ser Ermächtigung überschreiten. In diesem Rahmen geht
der Gesetzgeber davon aus, dass es für die Aktionäre mög-
lich und zumutbar ist, ihre Beteiligungsquote durch Käufe
am Markt aufrechtzuerhalten. Auf diese Begrenzung auf 
10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grund-
kapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während
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der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 aufgrund einer
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß oder
entsprechend §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts veräußert
werden. Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des
Grundkapitals, der auf die Aktien entfällt, die während der
Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 aufgrund von an-
deren Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesell-
schaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Ab-
satz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

Weiterhin ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzu-
rechnen, der auf die Aktien entfällt, die zur Bedienung von
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Options-
recht oder mit Wandlungs- und/oder Optionspflicht ausge-
geben werden können oder auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen während der Laufzeit des Geneh-
migten Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre in entsprechender Anwendung von § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Diese Anrech-
nungen dienen dem Schutz der Aktionäre, um die Verwäs-
serung ihrer Beteiligung möglichst gering zu halten. Das
Anrechnungsmodell ermöglicht es, dass auch bei einer Ver-
knüpfung von Kapitalmaßnahmen und der Ausgabe von
Schuldverschreibungen und/oder der Veräußerung eigener
Aktien die Beteiligungsquote der Aktionäre um nicht mehr
als 10 % verwässert wird. 

Im Übrigen haben die Aktionäre aufgrund des börsenkurs-
nahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der
größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapi-
talerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteili-
gungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu
annähernd gleichen Bedingungen über die Börse aufrecht
zu erhalten. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstim-
mung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG die Vermögens- und Beteiligungsinteressen bei
einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 unter
Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben,
während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre wei-
tere Handlungsspielräume eröffnet werden.

dd) Bezugsrechtsausschluss für Wandelschuldverschreibungen,
Wandelgenussrechte oder Optionsrechte

Ferner ist vorgesehen, dass das Bezugsrecht der Aktionäre
durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
für die Einräumung von Bezugsrechten an die Inhaber 
von Wandelschuldverschreibungen, Wandelgenussrechten
oder Optionsrechten ausgeschlossen werden darf. Dieser
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Bezugsrechtsausschluss kann erforderlich sein, um bei
einer Begebung von Wandelschuldverschreibungen, Wan-
delgenussrechten oder Optionsrechten die Bedingungen
der Wandelschuldverschreibungen, Wandelgenussrechte
bzw. Optionsrechte so ausgestalten zu können, dass sie
vom Kapitalmarkt aufgenommen werden.

Das hat folgenden Hintergrund: Der wirtschaftliche Wert
der genannten Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw.
der mit Wandlungs- und/oder Optionspflichten ausgestat-
teten Schuldverschreibungen hängt außer vom Wandlungs-
bzw. Optionspreis insbesondere auch vom Wert der Aktien
der Gesellschaft ab, auf die sich die Wandlungs- und/oder
Optionsrechte bzw. Wandlungs- und/oder Optionspflichten
beziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung
der betreffenden Schuldverschreibungen bzw. der Vermei-
dung eines entsprechenden Preisabschlags bei der Platzie-
rung ist es daher üblich, in die Anleihebedingungen sog.
Verwässerungsschutzbestimmungen aufzunehmen, die die
Berechtigten vor einem Wertverlust ihrer Wandlungs- oder
Optionsrechte aufgrund einer Wertverwässerung der 
zu beziehenden Aktien schützen; die Aufnahme solcher 
Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihe- bzw. 
Optionsbedingungen ist demgemäß auch in der unter 
Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung 
vorgesehen. Eine anschließende Aktienemission unter 
Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre würde ohne
Verwässerungsschutz typischerweise zu einer solchen
Wertverwässerung führen. Die erwähnten Verwässerungs-
schutzbestimmungen in den Anleihebedingungen sehen für
diesen Fall regelmäßig eine Ermäßigung des Wandlungs-
bzw. Optionspreises vor, mit der Folge, dass sich bei einer
späteren Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späte-
ren Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht die der
Gesellschaft zufließenden Mittel verringern bzw. die Zahl
der von der Gesellschaft auszugebenden Aktien erhöht. 
Als Alternative, durch die sich die Ermäßigung des Wand-
lungs- bzw. Optionspreises vermeiden lässt, gestatten es
die Verwässerungsschutzbestimmungen üblicherweise, 
dass den Berechtigten aus Schuldverschreibungen mit
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-
und/oder Optionspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien
in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Aus-
übung ihrer eigenen Wandlungs- und/oder Optionsrechte
bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs- und/oder Options-
pflichten zustünde. Sie werden damit so gestellt, als wären
sie durch Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte
bzw. durch Erfüllung etwaiger Wandlungs- oder Options-
pflichten bereits vor dem Bezugsangebot Aktionär gewor-
den und in diesem Umfang auch bereits bezugsberechtigt;
sie werden für die Wertverwässerung somit – wie alle be-
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reits beteiligten Aktionäre – durch den Wert des Bezugs-
rechts entschädigt. Für die Gesellschaft hat diese zweite 
Alternative der Gewährung von Verwässerungsschutz den
Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht er -
mäßigt werden muss; sie dient daher der Gewährleistung
eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren
Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren Erfül-
lung einer etwaigen Wandlungs- oder Optionspflicht bzw.
reduziert die Anzahl der in diesem Fall auszugebenden Ak-
tien. Dies kommt auch den beteiligten Aktionären zugute,
sodass darin zugleich ein Ausgleich für die Einschränkung
ihres Bezugsrechts liegt. Ihr Bezugsrecht bleibt als solches
bestehen und reduziert sich lediglich anteilsmäßig in dem
Umfang, in dem neben den beteiligten Aktionären auch
den Inhabern der Wandlungs- und/oder Optionsrechte
bzw. der mit Wandlungs- und/oder Optionspflichten aus-
gestatteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht ein -
geräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der
Gesellschaft die Möglichkeit, im Fall einer Bezugsrechts-
emission in Abwägung der Interessen der Aktionäre und
der Gesellschaft, zwischen beiden dargestellten Alternati-
ven der Gewährung von Verwässerungsschutz wählen zu
können.

ee) Bezugsrechtsausschluss für Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramme

Weiterhin soll das genehmigte Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts auch eingesetzt werden können, um Aktien
zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ge-
nerieren zu können. Hierdurch soll die Flexibilität der 
Gesellschaft erhöht werden, besonders qualifizierte Füh-
rungskräfte kurzfristig gewinnen zu können.

Es ist national und international üblich, den Führungs -
kräften und Mitarbeitern eines Unternehmens Leistungs-
anreize zu bieten, die sie dauerhaft näher an das
Unternehmen binden. Ein langfristiges Mitarbeiterbetei -
ligungsprogramm ist nach Überzeugung von Vorstand und
Aufsichtsrat erforderlich, damit die Gesellschaft auch zu-
künftig für qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeiter 
attraktiv bleibt. Dementsprechend soll die Gesellschaft die
Möglichkeit erhalten, ausgewählten Führungskräften und
Mitarbeitern eine entsprechende Vergütungskomponente
zum Erwerb von Aktien anzubieten. Auf diese Weise soll
die Attraktivität der Gesellschaft im Wettbewerb um Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter weiter gesteigert werden.

Namentlich soll durch die Möglichkeit zum Erwerb von Ak-
tien im Rahmen eines langfristigen Mitarbeiterbeteiligungs-
programms ein besonderer Leistungsanreiz geschaffen
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werden, dessen Maßstab der sich im Kurs der Aktie der 
Gesellschaft zeigende und zu steigernde Wert des Unter-
nehmens ist. Die Interessen der Führungskräfte und Mitar-
beiter sind daher – ebenso wie die Interessen der Aktionäre
– auf die Steigerung des Unternehmenswerts gerichtet.
Dies kommt auch den Aktionären durch hiervon ausge-
hende positive Wirkungen auf den Börsenkurs der Aktie zu-
gute. Durch die Möglichkeit zum Erwerb von Aktien können
Führungskräfte und Mitarbeiter hieran partizipieren.

In einem solchen Fall wird der Umfang einer Kapitalerhö-
hung aus dem Genehmigtem Kapital 2020 unter Ausschluss
des Bezugsrechts zur Bedienung von Mitarbeiterbeteili-
gungsprogrammen auf 10 % des vorhandenen Grundkapi-
tals beschränkt bleiben. Soweit Aktien an Mitglieder des
Vorstands gewährt werden sollen, ist hierfür ausschließlich
der Aufsichtsrat der Gesellschaft zuständig.

ff)   Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhung mit soge-
nannter Greenshoe-Option

Ein Ausschluss des Bezugsrechts ist schließlich auch zulässig
zur Erfüllung einer bei der Emission von Aktien im Rahmen
einer Barkapitalerhöhung mit Emissionsbanken vereinbar-
ten sogenannten Greenshoe-Option. Mit einer Kapitaler-
höhung gegen Bareinlagen lässt sich der Kapitalbedarf der
Gesellschaft einfach und flexibel decken, was insbesondere
angesichts einer künftigen möglichen weiteren Expansion
der Gesellschaft von Bedeutung ist. Bei der Greenshoe-
Option handelt es sich um eine Mehrzuteilungsoption, die
bei der Emission von Aktien der Gesellschaft insbesondere
zur präzisen Bestimmung des Platzierungsvolumens und
zur Kursstabilisierung dient. Dabei teilen die Emissionsban-
ken nicht nur das geplante Platzierungsvolumen, sondern
darüber hinaus eine gewisse Anzahl anderweitig zur Ver -
fügung gestellter, zusätzlicher Aktien zu (üblicherweise bis
zu 15 % des eigentlich geplanten Platzierungsvolumens).

Bei operativ tätigen Gesellschaften (wie der Medios AG)
können nach Aktienemissionen zunächst erhebliche 
Kursschwankungen auftreten, weil sich kein stabiles Markt-
gleichgewicht gebildet hat. Dies kann zu einem Verkaufs-
druck führen, was aus Sicht der Gesellschaft und der
Aktionäre unerwünscht ist. Daher ist die Vornahme von
Kursstabilisierungsmaßnahmen durch die betreuende(n)
Emissionsbank(en) sinnvoll. Die Emissionsbanken können
dabei Aktien am Markt kaufen, um unmittelbar nach der
Platzierung auftretende Kursrückgänge abzufedern. Im 
Hinblick auf solche Stabilisierungsmaßnahmen können den
Anlegern durch die Emissionsbanken zusätzlich zu den im
Rahmen des Angebots angebotenen neuen Aktien weitere
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Aktien der Gesellschaft zugeteilt werden („Mehrzutei-
lung“). Zur Deckung dieser Mehrzuteilung werden den
Emissionsbanken typischerweise Aktien aus dem Aktienbe-
sitz von Altaktionären durch Wertpapierdarlehen zur Ver-
fügung gestellt. Falls kein Rückerwerb von Aktien am Markt
durch die Emissionsbanken erfolgt, dient dann die Barkapi-
talerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechts-
ausschluss dem Zweck, die Emissionsbank(en) in die Lage
zu versetzen, ihre Rückübertragungsverpflichtung aus den
Wertpapierdarlehen ganz oder teilweise erfüllen zu kön-
nen. Die hierfür erforderliche Anzahl von Aktien kann in der
Regel nicht anderweitig ähnlich günstig beschafft werden.
Deckungskäufe am Markt zu höheren Kursen und dadurch
entstehende Verluste können so vermieden werden.

Eine Greenshoe-Mehrzuteilungsoption ermöglicht folglich
ein besseres Ausschöpfen des Marktpotenzials bei der
Preisfindung. Da den Anlegern auf diese Weise in deren In-
teresse eine gewisse Sicherheit bei der Preisentwicklung
gegeben werden kann, sind diese regelmäßig bereit, einen
höheren Bezugspreis zu zahlen. Die Mehrzuteilungsoption
führt daher neben und wegen der Stabilisierung zu einer
Steigerung des bei der Emission zu erzielenden Erlöses und
liegt folglich im Interesse der Gesellschaft wie der Aktio-
näre. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist daher zur Errei-
chung des Zwecks geeignet und erforderlich und unter
Abwägung des Gesellschaftsinteresses mit den Interessen
der Aktionäre als angemessen zu beurteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat halten unter Berücksichtigung
der vorstehend beschriebenen Umstände und Abwägung
der Unternehmensinteressen einerseits sowie der Aktio-
närsbelange andererseits einen Ausschluss des Bezugs-
rechts in den genannten Fällen für sachlich gerechtfertigt
und für angemessen.

Zu den jeweiligen Ausgabebeträgen können noch keine An-
gaben gemacht werden. Sie werden unter Berücksichtigung
der Gesellschafts- und Aktionärsinteressen und des jewei-
ligen Zwecks bei Ausübung der Ermächtigung durch den
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats angemessen
festgesetzt.

b)    Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2020

Gegenwärtig bestehen keine konkreten Absichten, um von der
eingeräumten Ermächtigung Gebrauch zu machen.
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Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von
der jeweiligen Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird.
Er wird dies nur dann tun, wenn dies unter Berücksichtigung der
Konditionen der Kapitalerhöhung nach Einschätzung des Vor-
stands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und
damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird den Aktionären
über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 jeweils
auf der nachfolgenden ordentlichen Hauptversammlung berich-
ten.

Der vorstehende Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Absatz 4
Satz 2, 203 Absatz 1 und 2 AktG ist von der Einberufung dieser
Hauptversammlung an auch im Internet unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

abrufbar. 

8.    Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugs-
rechten an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an 
Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäfts-
führung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und Führungskräfte
sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz
der Gesellschaft stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan
2020) und Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2020/I) sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Sat-
zung

Die Medios AG sieht in der Beteiligung der Mitglieder des Vorstands
und Geschäftsführungen, der Führungskräfte sowie Mitarbeiter der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen am Aktienkapi-
tal der Medios AG einen wichtigen Bestandteil für eine an den Ak-
tionärsinteressen ausgerichtete Geschäftspolitik. Daher beabsichtigt
die Gesellschaft, Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands der Ge-
sellschaft, an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der
Geschäftsführung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen auszugeben.

Hierzu beabsichtigt die Gesellschaft, Bezugsrechte für Aktien aus -
zugeben, die am Ende der Wartezeit mit Aktien der Gesellschaft 
bedient werden können. Durch das vorgeschlagene Modell sollen
ausgewählte Personen, d.h. Mitglieder des Vorstands der Gesell-
schaft, Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft, Mitarbeiter und Führungskräfte
sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz
der Gesellschaft stehenden Unternehmen mittel- und langfristig an
dem künftigen Erfolg des Unternehmens beteiligt und die Verbun-
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denheit der Führungskräfte und Mitarbeiter mit ihrer Gesellschaft
gestärkt werden. Ziel ist es, eine langfristige, nachhaltige Steigerung
des Unternehmenswertes zu erreichen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

a)    Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienoptions-
plan 2020)

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2024 (ein-
schließlich) („Ermächtigungszeitraum“) bis zu 700.000 Bezugs-
rechte („Aktienoptionen“), die insgesamt zum Bezug von bis zu
700.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Medios AG
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von je-
weils EUR 1,00 („Aktie“) berechtigen, nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen (Aktienoptionsplan 2020) auszugeben. Ein
Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht.

Soweit Aktienoptionen aufgrund des Ausscheidens von Be -
zugsberechtigten aus der Medios AG bzw. der Medios-Gruppe 
innerhalb des Ermächtigungszeitraums verwirken, darf eine 
entsprechende Anzahl von Aktienoptionen erneut ausgegeben
werden.

(1)   Bezugsberechtigte

Aktienoptionen dürfen an die Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft, an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie 
Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft, an 
Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der 
Geschäftsführungen verbundener in- und ausländischer
Unternehmen der Gesellschaft ausgegeben werden. Der
genaue Kreis der Berechtigten sowie die Anzahl der ihnen
jeweils zu gewährenden Aktienoptionen werden durch den
Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts-
rats festgelegt.

Soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft Aktien-
optionen erhalten sollen, obliegt diese Festlegung und die
Entscheidung über die Ausgabe der Aktienoptionen aus-
schließlich dem Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Das Gesamtvolumen der Aktienoptionen des Aktienopti-
onsplans 2020 verteilt sich auf die berechtigten Personen-
gruppen wie folgt:

•   Mitglieder des Vorstands der Medios AG erhalten höch-
stens insgesamt bis zu 200.000 Aktienoptionen;
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•   Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der
Geschäftsführung der Medios AG erhalten höchstens
insgesamt bis zu 150.000 Aktienoptionen;

•   Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der
Geschäftsführungen verbundener in- und ausländischer
Unternehmen der Medios AG erhalten höchstens insge-
samt bis zu 350.000 Aktienoptionen.

Die Berechtigten müssen zum Zeitpunkt der Gewährung
der Optionen in einem ungekündigten Arbeits- oder Dienst-
verhältnis zur Gesellschaft oder zu einem mit ihr verbun-
denen in- oder ausländischen Unternehmen stehen.

(2)   Ausgabe und Erwerbszeiträume

Die Ausgabe der Aktienoptionen kann jährlich in einmaligen
oder mehrfachen Tranchen erfolgen. Die Aktienoptionen
dürfen innerhalb der folgenden Zeiträume nicht ausgege-
ben werden („Sperrfristen“):

•   vom Beginn eines Geschäftsjahres bis zum Tag der Ver-
öffentlichung des Konzernabschlusses des abgelaufenen
Geschäftsjahres;

•   jeweils 15 Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung
entweder von Quartals- bzw. Halbjahresberichten und
Zwischenmitteilungen durch die Gesellschaft (sofern 
solche veröffentlicht werden);

•   jeweils 15 Börsenhandelstage vor einer Hauptversamm-
lung der Gesellschaft.

Börsenhandelstage im Sinne des Aktienoptionsplans 2020
sind die Tage, an denen an der Frankfurter Wertpapier-
börse Aktien der Medios AG gehandelt werden. Sollte die
Aktie nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse 
gehandelt werden, ist der Vorstand der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. der Aufsichtsrat – 
soweit Aktienoptionen des Vorstands betroffen sind – be-
rechtigt, einen anderen, vergleichbaren Börsenplatz, an
dem die Aktien der Medios AG gehandelt werden, als Ersatz
festzulegen.

Zur Vereinfachung der Berechnungen und Verwaltung der
Aktienoptionen kann in den Bedingungen für den Aktien-
optionsplan 2020 durch den Vorstand der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. der Aufsichtsrat – so-
weit Aktienoptionen des Vorstands betroffen sind – jeweils
ein Tag eines Erwerbszeitraums einheitlich als Ausgabetag
festgelegt werden („Ausgabetag“).
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Bezugsrechte können zum ersten Mal im Geschäfts -
jahr 2020 ausgegeben werden, frühestens jedoch nach 
Eintragung des Bedingten Kapitals 2020/I im Handels -
register.

(3)    Wartezeit und Laufzeit

Die Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf einer
Wartezeit von vier Jahren ab dem jeweiligen Ausgabetag
ausgeübt werden. Insgesamt haben die Aktienoptionen
eine Laufzeit von jeweils sieben Jahren ab dem Ausgabetag;
anschließend verfallen sie ersatzlos.

(4)    Ausübungszeiträume und Erfolgsziel sowie Ausübungspreis

Nach Ablauf der Wartefrist können die Aktienoptionen
dann ausgeübt werden, wenn in einem Zeitraum von 
30 Börsentagen vor der jeweiligen Ausübung das Erfolgsziel
erreicht war („Ausübungsfenster“). In den Sperrfristen (vgl.
oben (2)) dürfen Aktienoptionen nicht ausgeübt werden;
dies gilt auch, wenn sich in den Sperrfristen ein Ausübungs-
fenster öffnet.

Der Ausübungspreis entspricht EUR 29,00.

Das Erfolgsziel ist erreicht, wenn der Schlusskurs der Aktie
der Gesellschaft im Xetra bzw. T7-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem der Frankfurter Wertpapier-
börse) an 30 aufeinanderfolgenden Börsentagen vor der
jeweiligen Ausübung den Betrag von EUR 35,00 erreicht
oder überschreitet („Erfolgsziel“).

(5)   Erfüllung der Aktienoption

Jede Aktienoption, welche entsprechend den Bedingungen
für den Aktienoptionsplan 2020 ausgeübt wurde, berech-
tigt gegen Zahlung des Ausübungspreises zum einmaligen
Bezug einer Aktie der Medios AG aufgrund des hierfür zu
schaffenden Bedingten Kapitals 2020/I. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum
Zeitpunkt der Ausübung der Aktienoptionen noch kein Ge-
winnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil.

Vor einem Ausübungszeitraum kann der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bzw. der Aufsichtsrat – soweit
Aktienoptionen des Vorstands betroffen sind – festlegen,
dass an Stelle einer Lieferung und Schaffung neuer Aktien
aufgrund des Bedingten Kapitals 2020/I mit schuldbe -
freiender Wirkung eine entsprechende Anzahl an Aktien,
welche die Gesellschaft als eigene Aktien besitzt, geliefert
werden („Alternativerfüllung“). Die Alternativerfüllung
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kann allgemein, für mehrere Ausübungszeiträume oder im
Einzelfall bestimmt werden; über diese Festlegung sollen
die Inhaber der Aktienoptionen rechtzeitig informiert wer-
den.

(6)    Anpassung bei Kapitalmaßnahmen/Verwässerungsschutz

Falls die Gesellschaft während der Laufzeit von Aktienop-
tionen unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittel-
baren Bezugsrechts an ihre Aktionäre ihr Grundkapital
durch Ausgabe neuer Aktien erhöht oder eigene Aktien 
veräußert oder Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
und/oder Optionsrechten bzw. -pflichten begibt, können
die Bedingungen für den Aktienoptionsplan 2020 einen
Verwässerungsschutz vorsehen, sodass die Kapitalmaß-
nahme den wirtschaftlichen Inhalt der Aktienoptionen
nicht berührt, bspw. durch Anpassung von Ausübungs -
preis und Erfolgsziel. Die Bedingungen für den Aktien -
optionsplan 2020 können darüber hinaus eine Anpassung
der Bezugsrechte für den Fall einer Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln und Kapitalherabsetzung, im Falle
einer Neustückelung der Aktien (Aktiensplit) und Zusam-
menlegung von Aktien vorsehen. Auch im Falle einer An-
passung hat der Ausübungspreis mindestens dem auf eine
Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der
Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG) zu entsprechen.

(7)    Sonstige Regelungen

Die Bezugsrechte sind vererblich, nicht aber übertragbar
oder veräußerbar. Sie können nicht verpfändet werden. Die
weiteren Einzelheiten des Aktienoptionsplans 2020 werden
durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw.
der Aufsichtsrat – soweit Aktienoptionen des Vorstands be-
troffen sind – in den Bedingungen für den Aktienoptions-
plan 2020 festgelegt. Zu den weiteren Regelungen gehören
– soweit dies nicht bereits oben erwähnt wurde – insbe-
sondere:

•   das Verfahren der Ausgabe/Gewährung und Ausübung
der Aktienoptionen;

•   die Festlegung der Zahl der an die einzelnen Bezugsbe-
rechtigten oder an Gruppen von Bezugsberechtigten
auszugebenden Aktienoptionen durch Vorgabe von Be-
messungskriterien oder eigene Auswahl;

•   die Festlegung zusätzlicher Ausübungszeiträume im Falle
einer Übernahme der Gesellschaft bzw. der mit ihr ver-
bundenen Unternehmen, einer Umstrukturierung der
Gesellschaft oder des Konzerns, eines Abschlusses eines
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Unternehmensvertrages sowie für vergleichbare Son-
derfälle;

•   Sonderregelungen bzgl. der allgemeinen Ausübungsvor-
aussetzungen („Vesting“) für den Todesfall, den Fall der
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, den Ruhestand, das
einvernehmliche Ausscheiden, Kündigungen und andere
Sonderfälle.

(8)    Besteuerung

Sämtliche Steuern, die bei der Ausübung der Aktienoptio-
nen oder bei Verkauf der Aktien durch die Bezugsberech-
tigten fällig werden, tragen die Bezugsberechtigten.

(9)    Berichtspflicht

Der Vorstand wird über die Inanspruchnahme des Aktien-
optionsplans und die den Berechtigten eingeräumten Ak-
tienoptionen für jedes Geschäftsjahr jeweils nach Maßgabe
der anwendbaren Vorschriften im Anhang zum Jahresab-
schluss, im Konzernanhang oder im Geschäftsbericht be-
richten.

b)    Bedingtes Kapital 2020/I

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 700.000,00
durch Ausgabe von bis zu 700.000 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Die be-
dingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von
Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 26. Oktober 2020 gemäß Tagesordnungspunkt
8 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in-
soweit durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im
Rahmen des „Aktienoptionsplans 2020“ begeben werden, von
ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch
machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine
eigenen Aktien liefert. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe
noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Ge-
winn teil. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4
der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Bezugsaktien
anzupassen. Dasselbe gilt, wenn und soweit die Aktienoptionen
nicht mehr bedient werden können.

c)    Satzungsänderung

§ 4 der Satzung wird wie folgt geändert und neu nummeriert:

§ 4 Abs. 8 der Satzung der Medios AG wird zu § 4 Abs. 9. 
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Nach § 4 Abs. 7 der Satzung der Medios AG wird folgender neuer
Absatz 8 eingefügt.

„(8)   Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 700.000,00
durch Ausgabe von bis zu 700.000 auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Er-
füllung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 26. Oktober 2020 gemäß 
Tagesordnungspunkt 8 gewährt werden. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des „Aktienop-
tionsplans 2020“ begeben werden, von ihrem Recht zum
Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und
die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen
Aktien liefert. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe
noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist,
am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fas-
sung von § 4 der Satzung jeweils entsprechend der Aus-
gabe von Bezugsaktien anzupassen. Dasselbe gilt, wenn
und soweit die Aktienoptionen nicht mehr bedient werden
können.“ 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8

Der Vorstand erstattet im Zusammenhang mit der beabsichtigten
Schaffung des Bedingten Kapitals 2020/I folgenden Bericht:

Der Aktienoptionsplan 2020 dient der langfristigen Vergütung der
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft
sowie der Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der Ge-
schäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehen-
den in- und ausländischen Unternehmen. 

Aktienkursbasierte Vergütungen sind nach modernen Maßstäben
wichtiger Bestandteil von Vergütungssystemen und international
weit verbreitet. Die Ausgabe von Aktienoptionen ist eine Form 
der aktienkursbasierten Vergütung, die für die Gesellschaft den 
erheblichen Vorteil hat, Liquidität zu sparen, die sie stattdessen ren-
ditebringend einsetzen kann. Durch aktienkursbasierte Vergütungs-
systeme wird eine Angleichung der Interessen der Aktionäre mit
denen der Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener Un-
ternehmen verstärkt. Denn ein Anstieg des Kursniveaus der Aktie
der Gesellschaft führt gleichermaßen zu einem Vorteil der Aktionäre
wie auch zu einem Vorteil der nach dem Aktienoptionsplan Bezugs-
berechtigten. Eine etwaige Verwässerung der Aktionärsrechte wird
dadurch aufgewogen, dass die Bezugsrechte von den Bezugsberech-
tigten nur ausgeübt werden können, wenn das Erfolgsziel erreicht
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wird. Die Bezugsrechte können nur dann ausgeübt werden, wenn in
einem Zeitraum von 30 Börsentagen vor der jeweiligen Ausübung
das Erfolgsziel erreicht wurde.

Das Erfolgsziel beträgt EUR 35,00. Das Erreichen des Erfolgsziels ist
gleichbedeutend mit einer Wertsteigerung der Aktien der Gesell-
schaft. Die Ausgabe von Aktienoptionen erhöht die Möglichkeit für
den Aufsichtsrat sowie für den Vorstand, die Bezugsberechtigten,
also Mitarbeiter der Gesellschaft sowie Mitarbeiter von verbunde-
nen Unternehmen möglichst langfristig an die Gesellschaft zu binden
und sie für eine an den Interessen der Aktionäre ausgerichteten Ge-
schäftspolitik zu motivieren.

Der Ausübungspreis beim Aktienoptionsprogramm 2020 beträgt 
einheitlich EUR 29,00. Die mindestens vierjährige Wartefrist ist 
gesetzlich vorgesehen und wird vom Vorstand und Aufsichtsrat als
angemessen angesehen, um eine Ausrichtung an die langfristige und
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft sicherzustellen. Eine Aus-
gabe der Optionsrechte ist nur bis zum 31. Dezember 2024 möglich,
damit spätestens nach Ablauf von vier Jahren für die Aktionäre 
erkennbar ist, wie viele Bezugsrechte zu den beschlossenen Kondi-
tionen ausgegeben sind. Die Bezugsrechte müssen beim Aktien -
optionsprogramm 2020 innerhalb von drei Jahren nach Ablauf der
jeweiligen Wartefrist ausgeübt werden.

Der vorangegangene Bericht ist von der Einberufung dieser Haupt-
versammlung an auch im Internet unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

abrufbar. 

9.    Beschlussfassung über die Aufhebung der unter Tagesordnungs-
punkt 12 der Hauptversammlung vom 10. Juli 2019 geschaffenen
Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Options-
schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts
sowie Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 in § 4 Abs. 6 der Sat-
zung; Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen
(oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum
Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines Beding-
ten Kapitals 2020/II sowie über die entsprechende Satzungsände-
rung in § 4 der Satzung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 10. Juli 2019 hat 
den Vorstand der Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 12 
ermächtigt, einmalig oder mehrmals, auch gleichzeitig in verschie-
denen Tranchen, nachrangige oder nicht nachrangige Wandel-/
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Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 140.000.000,00 zu begeben und in diesem Zusammenhang
Wandlungs-, Umtausch- beziehungsweise Optionsrechte und Wand-
lungspflichten auf im Zeitpunkt ihrer jeweiligen Begründung insge-
samt bis zu 5.825.607 auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Medios AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insge-
samt bis zu EUR 5.825.607,00 zu gewähren bzw. aufzuerlegen. Zur
Bedienung der Options- und Wandlungsrechte aus diesen Schuld-
verschreibungen wurde von derselben Hauptversammlung das Be-
dingte Kapital 2019 in Höhe von EUR 5.825.607,00 beschlossen. Von
der bestehenden Ermächtigung vom 10. Juli 2019 zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen ist bisher nicht Gebrauch gemacht
worden. 

Die vorstehend genannte Ermächtigung ist jedoch nur noch begrenzt
ausnutzbar. Die von der Hauptversammlung am 10. Juli 2019 erteilte
Ermächtigung ist wegen der zwischenzeitlich unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre erfolgten Ausgabe von insgesamt
1.456.401 neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2018/I 
und dem Genehmigten Kapital 2019/I nur noch eingeschränkt 
ausnutzbar. Der bei der Ausgabe der neuen Aktien erfolgte Bezugs-
rechtsausschluss ist auf die Ermächtigung zur Begebung von Wan-
del-/Optionsschuldverschreibungen anzurechnen. Zugleich soll der
Umfang der Ermächtigung an das inzwischen erhöhte Grundkapital
und an die zwischenzeitliche Entwicklung des Aktienkurses der 
Medios-Aktie angepasst werden. Eine Neuschaffung der Ermächti-
gung soll der Gesellschaft wieder alle Möglichkeiten der Ausgabe
von Wandel-/ Optionsschuldverschreibungen eröffnen. 

Um der Gesellschaft auch künftig die erforderliche Flexibilität zur
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zur
Unternehmensfinanzierung zu geben (einschließlich der Ausgabe
unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts), sollen die beste-
hende Ermächtigung sowie das dazugehörige Bedingte Kapital in 
§ 4 Abs. 6 der Satzung aufgehoben werden und eine neue Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen geschaffen
werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

a)    Aufhebung der unter Tagesordnungspunkt 12 der Hauptver-
sammlung vom 10. Juli 2019 geschaffenen Ermächtigung des
Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschrei-
bungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2019 in § 4 Abs. 6 der Satzung

Die unter Tagesordnungspunkt 12 der Hauptversammlung vom
10. Juli 2019 geschaffene Ermächtigung des Vorstands zur Be-
gebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum
Ausschluss des Bezugsrechts wird für die Zeit ab Wirksamwer-
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den dieser neuen Ermächtigung aufgehoben und das Bedingte
Kapital 2019 in § 4 Abs. 6 der Satzung wird mit Wirkung auf die
Eintragung des Bedingten Kapitals 2020/II aufgehoben.

b)    Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instru-
mente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts

aa)    Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 25. Oktober 2025 einmalig oder
mehrmals auf den Inhaber oder Namen lautende Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen
(oder Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend
gemeinsam „Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von
bis zu EUR 310.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegren-
zung zu begeben und den Gläubigern oder Inhabern von
Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte
auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von bis zu EUR 6.433.996,00 nach näherer
Maßgabe der jeweiligen Options- oder Wandelanleihebe-
dingungen oder Genussrechtsbedingungen (im Folgenden
jeweils „Bedingungen“) zu gewähren.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann gegen Bar-
leistung, aber auch gegen Erbringung einer Sacheinlage,
insbesondere die Beteiligung an anderen Unternehmen er-
folgen.

Die jeweiligen Bedingungen können auch eine Wandlungs-
bzw. Optionspflicht sowie ein Andienungsrecht des Emit-
tenten zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zum Ende
der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt vorsehen (in
beliebiger Kombination). Die Ermächtigung umfasst die
Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit
die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen von
ihrem Wandlungs- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen,
ihre Wandlungs- bzw. Optionspflicht erfüllen oder Andie-
nungen von Aktien erfolgen.

Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehr-
mals, insgesamt oder in Teilen oder gleichzeitig in verschie-
denen Tranchen begeben werden.

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro 
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden 
Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines
OECD-Landes begeben werden.
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Die Schuldverschreibungen können auch durch von der 
Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder mit-
telbaren Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaften bege-
ben werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt,
für die abhängige oder im Mehrheitsbesitz stehende Ge-
sellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu
übernehmen und den Gläubigern solcher Schuldverschrei-
bungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Ge-
sellschaft zu gewähren sowie weitere, für die erfolgreiche
Begebung der Schuldverschreibungen erforderliche Er -
klärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen. Bei
Emission der Schuldverschreibungen können oder werden
diese im Regelfall in jeweils unter sich gleichberechtigte
Teilschuldverschreibungen eingeteilt.

bb)    Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die
Schuldverschreibungen einzuräumen. Die Schuldverschrei-
bungen können auch von einem oder mehreren Kreditin-
stitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG
zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der
Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Ak-
tionäre auf die Schuldverschreibungen mit Zustimmung
des Aufsichtsrats auszuschließen,

i)   um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

ii)   soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Schuld -
verschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer
abhängigen oder unmittelbar oder mittelbar in Mehr-
heitsbesitz stehenden Gesellschaft bereits ausgegeben
wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- oder Wandlungsrechte oder nach Erfüllung
von Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zu-
stünde;

iii)   sofern die Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
oder Optionsrechten oder Wandlungs- oder Options-
pflichten gegen Barleistung ausgegeben werden und
der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathe-
matischen Methoden ermittelten theoretischen Wert
der Teilschuldverschreibungen nicht wesentlich im
Sinne der §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen
mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag
des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 %
des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeit-
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punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung
ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, so-
fern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung
diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegeben werden. Ferner werden auf diese
Begrenzung auch Aktien angerechnet, die aufgrund
einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
erleichtertem Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG begebe-
nen Wandel- oder Optionsschuldverschreibung auszu-
geben oder zu gewähren sind;

iv)   soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachein -
lagen oder Sachleistungen, insbesondere zum (auch
mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben,
Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen
Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den 
Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich
Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr im
Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen,
ausgegeben werden.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen
ohne Wandlungs- oder Optionsrechte oder Wandlungs-
oder Optionspflichten ausgegeben werden, wird der Vor-
stand zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre
mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschlie-
ßen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldver-
schreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h.
keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen,
keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die
Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende
berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die 
Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder
Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der 
Begebung aktuellen Marktkonditionen für eine vergleich-
bare Mittelaufnahme entsprechen.
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cc)    Wandlungs- und Optionsrechte

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wand-
lungsrecht können die Gläubiger ihre Schuldverschrei -
bungen nach Maßgabe der Bedingungen in Aktien der
Gesellschaft wandeln. Die Anleihebedingungen können
auch eine Pflichtwandlung zum Ende der Laufzeit oder
einem früheren Zeitpunkt vorsehen oder ein Andienungs-
recht des Emittenten beinhalten. Das Wandlungsverhält -
nis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das Wandlungs-
verhältnis kann sich auch durch Division des unter dem
Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für
eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Wandlungsver-
hältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet wer-
den; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung
festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden,
dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgegli-
chen werden. Die Bedingungen können auch ein variables
Wandlungsverhältnis vorsehen. Der anteilige Betrag am
Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehen-
den Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuld-
verschreibung nicht übersteigen.

Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen
werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Bedingungen
zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen oder
verpflichten oder ein Andienungsrecht des Emittenten 
beinhalten. Die Bedingungen können vorsehen, dass der
Optionspreis ganz oder teilweise auch durch Übertragung
von Teilschuldverschreibungen erbracht werden kann. Das
Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbe-
trags einer Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis
für eine Aktie der Gesellschaft. Das Bezugsverhältnis kann
auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner
kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden.
Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusam-
mengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die 
Bedingungen können auch ein variables Bezugsverhält -
nis vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den
Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht
übersteigen.
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dd)    Wandlungs- und Optionspflichten

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch
eine Wandlungs- oder Optionspflicht zum Ende der Lauf-
zeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch „End-
fälligkeit“) begründen oder das Recht der Gesellschaft
vorsehen, bei Endfälligkeit den Inhabern von Schuldver-
schreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
In diesen Fällen kann der Wandlungs- oder Optionspreis
für eine Aktie dem volumengewichteten Durchschnitt der
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im Xetra bzw. 
T7-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem)
an der Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn (10)
aufeinanderfolgenden Börsenhandelstage vor oder nach
dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser
unterhalb des unter nachstehender lit. b) ee) genannten
Mindestpreises liegt.

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Endfälligkeit
je Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien darf den
Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht
übersteigen. § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 199 Abs. 2 AktG
ist zu beachten.

ee)    Wandlungs- und Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis
für eine Aktie muss – mit Ausnahme der Fälle, in denen
eine Options- oder Wandlungspflicht vorgesehen ist – ent-
weder mindestens 80 % des volumengewichteten Durch-
schnitts des Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft im
Xetra bzw. T7-Handel (oder einem entsprechenden Nach-
folgesystem) an den zehn (10) Börsenhandelstagen in
Frankfurt am Main vor dem Tag der endgültigen Entschei-
dung des Vorstands über die Platzierung von Schuldver-
schreibungen oder über die Annahme oder Zuteilung
durch die Gesellschaft im Rahmen einer Platzierung von
Schuldverschreibungen betragen oder – für den Fall der
Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des vo-
lumengewichteten Durchschnitts des Schlusskurses der
Aktie der Gesellschaft im Xetra bzw. T7-Handel (oder
einem entsprechenden Nachfolgesystem) während (i) der
Tage, an denen die Bezugsrechte an der Wertpapierbörse
Frankfurt gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden
letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, oder
(ii) der Tage ab Beginn der Bezugsfrist bis zum Zeitpunkt
der endgültigen Festlegung des Bezugspreises, entspre-
chen. §§ 9 Abs. 1 und 199 AktG bleiben unberührt.
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Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach 
näherer Maßgabe der Anleihebedingungen in bestimmten
Fällen Verwässerungsschutz zu gewähren bzw. Anpassun-
gen vorzunehmen. Verwässerungsschutz bzw. Anpassun-
gen können insbesondere vorgesehen werden, wenn es
während der Laufzeit der Schuldverschreibungen zu Kapi-
talveränderungen bei der Gesellschaft kommt, aber auch
in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Bege-
bung weiterer Wandel-/Optionsschuldverschreibungen,
Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer Ereig-
nisse mit Auswirkungen auf den Wert der Wandlungs- bzw.
Optionsrechte, die während der Laufzeit der Schuldver-
schreibungen eintreten (wie zum Beispiel einer Kontroller-
langung durch einen Dritten) oder wenn den Inhabern von
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrech-
ten oder Wandlungs- oder Optionspflichten kein Bezugs-
recht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach
Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder der 
Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten zustünde.
Die Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises 
kann auch nach Maßgabe der näheren Bestimmungen der
Schuldverschreibungen durch eine Barzahlung bei Aus-
übung des Options- oder Wandlungsrechts oder bei Erfül-
lung von Wandlungs- oder Optionspflichten erfüllt werden.
Die Bedingungen können auch für andere Maßnahmen, die
zu einer Verwässerung des Werts der Wandlungs- oder 
Optionsrechte führen können (z. B. auch bei Zahlung einer
Dividende), eine wertwahrende Anpassung des Wand-
lungs- oder Optionspreises vorsehen. Darüber hinaus kann
die Gesellschaft für den Fall einer vorzeitigen Ausübung
des Wandlungs- oder Optionsrechts die Zahlung einer an-
gemessenen Entschädigung gewähren. In jedem Fall darf
der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldver-
schreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag der je-
weiligen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

ff)     Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Die Bedingungen können jeweils festlegen, dass im Fall der
Wandlung oder Optionsausübung oder bei Erfüllung der
Options- und Wandlungspflichten oder zum Zwecke der
Andienung auch eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem
Kapital der Gesellschaft oder andere Leistungen gewährt
werden können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die
Gesellschaft im Fall der Wandlung oder Optionsausübung
oder bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflichten
den Inhabern der Schuldverschreibungen nicht Aktien der
Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld
zahlt oder börsennotierte Aktien einer anderen Gesell-
schaft gewährt.
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Die Bedingungen können andererseits auch das Recht der
Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit der Schuldverschrei-
bungen den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-
trags, Aktien der Gesellschaft oder börsennotierte Aktien
einer anderen Gesellschaft zu gewähren.

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann au-
ßerdem vorgesehen werden, dass die Zahl der bei Aus-
übung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach
Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten zu bezie-
henden Aktien variabel ist und/oder der Wandlungs- oder
Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Ak-
tienkurses oder als Folge von Verwässerungsschutzbestim-
mungen während der Laufzeit verändert werden kann.

gg)    Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedin-
gungen

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen,
insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stücke-
lung, Wandlungs- oder Optionspreis und den Wandlungs-
oder Optionszeitraum festzusetzen oder im Einvernehmen
mit den Organen der die Schuldverschreibungen begeben-
den, abhängigen oder in unmittelbarem oder mittelbarem
Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft festzulegen.

c)    Bedingtes Kapital 2020/II

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
EUR 6.433.996,00 (in Worten: Euro sechs Millionen vierhundert-
dreiunddreißigtausend neunhundertsechsundneunzig) durch
Ausgabe von bis zu 6.433.996 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2020/II).

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien
bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder
bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 
oder bei der Andienung an die Inhaber oder Gläubiger von 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder
Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam
„Schuldverschreibungen“), die aufgrund des vorstehenden 
Ermächtigungsbeschlusses ausgegeben werden. Die Ausgabe
der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehen-
den Ermächtigungsbeschlusses jeweils festzulegenden Wand-
lungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
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nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von
Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer von
ihr abhängigen oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz stehenden Gesellschaft aufgrund des vorstehenden
Ermächtigungsbeschlusses bis zum 25. Oktober 2025 ausge -
geben oder garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch machen oder Wandlungs- oder Opti-
onspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder
Andienungen von Aktien erfolgen oder soweit die Gesellschaft
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesell-
schaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte
oder Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Ak-
tien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere
Leistungen bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem
Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für alle
nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend
hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom
Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Aus-
übung von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von
Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung anstelle
des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptver-
sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst wor-
den ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand wird ermächtigt,
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt,
die Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des
Bedingten Kapitals 2020/II und nach Ablauf sämtlicher Options-
und Wandlungsfristen anzupassen.

d)    Satzungsänderung

§ 4 Abs. 6 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„(6)   Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 
EUR 6.433.996,00 (in Worten: Euro sechs Millionen 
vierhundertdreiunddreißigtausend neunhundertsechsund-
neunzig) durch Ausgabe von bis zu 6.433.996 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00
je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Die be-
dingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien
bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten
oder bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflich-
ten oder bei der Andienung an die Inhaber oder Gläubiger
von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente)
(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 26. Oktober 2020 unter Tagesordnungs-

41



punkt 9 ausgegeben worden sind. Die Ausgabe der neuen
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 26. Oktober 2020
jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibun-
gen, die von der Gesellschaft oder einer von ihr abhängigen
oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz
stehenden Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung vom 26. Oktober 2020
bis zum 25. Oktober 2025 ausgegeben oder garantiert wer-
den, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch
machen oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus sol-
chen Schuldverschreibungen erfüllen oder Andienungen
von Aktien erfolgen oder soweit die Gesellschaft – anstelle
der Zahlung des fälligen Geldbetrags – Aktien der Gesell-
schaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder Options-
rechte oder Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch
eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder
durch andere Leistungen bedient werden. Die neuen Aktien
nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie
entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am
Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern
rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Ge-
schäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung 
von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von
Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung
anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanz -
gewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der
Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-
zen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entspre-
chend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten
Kapitals 2020/II und nach Ablauf sämtlicher Options- und
Wandlungsfristen anzupassen.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Ab-
satz 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu den unter Tages-
ordnungspunkt 9 aufgeführten Ermächtigungen des Vorstands zum
Ausschluss des Bezugsrechts

Zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung am 26. Okto -
ber 2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine neue Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und ein
neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2020/II) zu schaffen. Die
neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente)
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sieht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss vor. Gemäß 
§ 221 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
erstattet der Vorstand der Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 9 über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts diesen Bericht:

a.   Ausgangslage

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 10. Juli 2019 hat
den Vorstand der Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 12 
ermächtigt, einmalig oder mehrmals, auch gleichzeitig in 
verschiedenen Tranchen, nachrangige oder nicht nachrangige 
Wandel-/Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 140.000.000,00 zu begeben und in diesem 
Zusammenhang Wandlungs-, Umtausch- beziehungsweise Opti-
onsrechte und Wandlungspflichten auf im Zeitpunkt ihrer jewei-
ligen Begründung insgesamt bis zu 5.825.607 auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Medios AG mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 5.825.607,00 zu ge-
währen bzw. aufzuerlegen. Zur Bedienung der Options- und
Wandlungsrechte aus diesen Schuldverschreibungen wurde von
derselben Hauptversammlung das Bedingte Kapital 2019 in Höhe
von EUR 5.825.607,00 beschlossen. Von der bestehenden Er-
mächtigung vom 10. Juli 2019 zur Ausgabe von Wandelschuld-
verschreibungen ist bisher nicht Gebrauch gemacht worden. 

Die vorstehend genannte Ermächtigung ist jedoch nur noch 
begrenzt ausnutzbar. Aufgrund der Ausgabe von insgesamt
1.456.401 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Ge-
sellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus
dem Genehmigten Kapital 2018/I und dem Genehmigten Kapital
2019/I wird der bei der Ausgabe der neuen Aktien erfolgte Be-
zugsrechtsausschluss auf die vorstehend genannte Ermächtigung
zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen angerechnet.
Zugleich soll der Umfang der Ermächtigung an das inzwischen er-
höhte Grundkapital und an die zwischenzeitliche Entwicklung des
Aktienkurses der Medios-Aktie angepasst werden.

Um der Gesellschaft auch künftig die erforderliche Flexibilität zur
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
zur Unternehmensfinanzierung zu geben, schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen und ein neues beding-
tes Kapital (Bedingtes Kapital 2020/II) zu beschließen.

b.   Vorteile solcher Finanzierungsinstrumente

Eine wesentliche Voraussetzung für die weitere positive Ge-
schäftsentwicklung des Unternehmens ist eine angemessene 
Kapitalausstattung. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Aus-
gabe von Schuldverschreibungen soll es der Gesellschaft ermög-
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lichen, attraktive Finanzierungsmöglichkeiten flexibel und zeitnah
zu nutzen. Hierdurch soll die Gesellschaft für die Finanzierung
möglicher Übernahmen und sonstiger Erweiterungen ihres 
Geschäfts neben klassischem Fremdkapital (Bankkrediten) und
Eigenkapital auch das Instrument der Schuldverschreibungen
nutzen können und soll damit in die Lage versetzt werden, 
unterschiedliche Investorenkreise anzusprechen, um das in der
jeweiligen Marktlage – jeweils bezogen auf Platzierbarkeit und
erzielbare Preise – am besten geeignete Finanzierungsinstrument
im Interesse der Aktionäre auswählen zu können. Die Gesell-
schaft kann zudem eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht oder ein
Andienungsrecht des Emittenten vorsehen sowie die Schuldver-
schreibungen durch Lieferung eigener Aktien, Lieferung von Ak-
tien aus genehmigtem Kapital oder durch eine Barzahlung
bedienen, wodurch der Gestaltungsspielraum für derartige 
Finanzierungsinstrumente erweitert wird.

Der Gesellschaft soll aus Gründen der Flexibilität wiederum auch
die Möglichkeit eröffnet werden, über mit ihr im Sinne der §§ 15
ff. AktG verbundene Unternehmen – je nach Marktlage – deut-
sche oder internationale Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen
und die Schuldverschreibungen außer in Euro auch in der gesetz-
lichen Währung eines OECD-Landes auszugeben.

c.   Wandlungs- bzw. Optionspreis

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis darf einen Mindestausgabe-
betrag nicht unterschreiten, dessen Berechnungsgrundlagen
genau angegeben sind. Anknüpfungspunkt für die Berechnung
ist jeweils der Börsenkurs der Aktie der Medios AG im zeitlichen
Zusammenhang mit der Platzierung der Schuldverschreibung
bzw. im Falle einer Wandlungs- oder Optionspflicht oder eines
Andienungsrechts gegebenenfalls alternativ der Börsenkurs der
Aktie der Medios AG im zeitlichen Zusammenhang mit der Er-
mittlung des Wandlungs-/Optionspreises nach näherer Maßgabe
der Anleihebedingungen.

Der Wandlungs-/Optionspreis kann nach näherer Maßgabe der
Anleihebedingungen in bestimmten Fällen angepasst werden,
um entsprechend der Ermächtigung Verwässerungsschutz 
zu gewähren. Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen kön -
nen insbesondere vorgesehen werden, wenn es während der 
Lauf zeit der Schuldverschreibungen zu Kapitalveränderungen 
bei der Gesellschaft kommt, aber auch in Zusammenhang 
mit Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer Wandel-/
Optionsschuldverschreibungen, Umwandlungsmaßnahmen so -
wie im Fall anderer Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert
der Wandlungs- bzw. Optionsrechte, die während der Laufzeit
der Schuldverschreibungen eintreten (wie zum Beispiel einer
Kontrollerlangung durch einen Dritten). Verwässerungsschutz
bzw. Anpassungen können insbesondere durch die Einräumung
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von Bezugsrechten, durch Veränderung des Wandlungs-/
Optionspreises sowie durch Einräumung einer Barkomponente
vorgesehen werden.

d.   Bezugsrecht und Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht bei Begebung von Schuldverschreibungen
dieser Art grundsätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m.
§ 186 Abs. 1 AktG). Der Vorstand kann dabei auch von der Mög-
lichkeit Gebrauch machen, die Schuldverschreibungen an ein 
Kreditinstitut oder die Mitglieder eines Konsortiums von Kredit-
instituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 S. 1 AktG gleichstehen-
den Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, den
Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Be-
zugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im Sinne von 
§ 186 Abs. 5 AktG). Es handelt sich hierbei nicht um eine Be-
schränkung des Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären wer-
den letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt wie bei einem
direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden
lediglich ein oder mehrere Kreditinstitute bzw. dieser gleichge-
stellten Unternehmen an der Abwicklung beteiligt.

Der Vorstand kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausschließen:

(i)    Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-
zenbeträge dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag 
der jeweiligen Emission ein praktikables Bezugsverhältnis
dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je
Aktionär in der Regel gering, weshalb der mögliche Verwäs-
serungseffekt ebenfalls als gering anzusehen ist. Demgegen-
über ist der Aufwand für eine Emission ohne einen solchen
Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient der Prakti-
kabilität und der leichteren Durchführung einer Emission.
Vorstand und Aufsichtsrat halten den möglichen Ausschluss
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge deshalb sachlich ge-
rechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen der 
Aktionäre auch für angemessen. Die als freie Spitzen vom
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldver-
schreibungen werden entweder durch Verkauf über die
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesell-
schaft verwertet.

(ii)   Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber bzw. Gläubi-
ger von bereits ausgegebenen Optionsrechten oder Wand-
lungsrechten bzw. entsprechender Pflichten

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll auch ausgeschlossen
werden können, soweit es erforderlich ist, um Inhabern 
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bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw.
Options- oder Wandlungspflichten aus bereits zuvor ausge-
gebenen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung dieser
Rechte bzw. nach Erfüllung dieser Pflichten als Aktionär zu-
stehen würde. Der marktübliche Ausschluss des Bezugs-
rechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von bereits
ausgegebenen Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass
der Options- bzw. Wandlungspreis für die bereits ausgege-
benen und regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzme-
chanismus, z. B. bei Kapitalmaßnahmen, ausgestatteten
Schuldverschreibungen nicht ermäßigt werden braucht. 
Dadurch können die Schuldverschreibungen in mehreren
Tranchen attraktiver platziert werden und es wird insgesamt
ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. Auch dieser Fall des
Bezugsrechtsausschlusses liegt daher im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre.

(iii)  Erleichterter Bezugsrechtsausschluss in sinngemäßer An-
wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2
AktG

Der Vorstand soll ferner in sinngemäßer Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein, bei einer Ausgabe
von Schuldverschreibungen gegen Barleistung das Bezugs-
recht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen,
wenn der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren
Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Dies kann zweck-
mäßig sein, um eine Schuldverschreibung schnell und flexi-
bel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu
können. Da die Aktienmärkte volatil sein können, hängt die
Erzielung eines möglichst vorteilhaften Emissionsergebnisses
im verstärkten Maße davon ab, ob auf Marktentwicklungen
kurzfristig reagiert werden kann. Günstige möglichst markt-
nahe Konditionen können in der Regel nur festgesetzt 
werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu
langen Angebotszeitraum gebunden ist. Bei Bezugsrechts-
emissionen ist, um die Erfolgschancen der Emission für den
gesamten Angebotszeitraum sicherzustellen, in der Regel ein
nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich. Zwar
gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des 
Bezugspreises (und damit bei Options- und Wandelanleihen
der Konditionen dieser) bis spätestens drei Tage vor A b -
lauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den Ak -
tienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über 
mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der
Festlegung der Anleihekonditionen führt. Auch ist bei Ge-
währung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner
Ausübung (Bezugsverhalten) die alternative Platzierung bei
Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichem Aufwand verbun-
den. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die
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Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig
auf eine Veränderung der Marktverhältnisse reagieren, was
zu einer für die Gesellschaft ungünstigeren Kapitalbeschaf-
fung führen kann.

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass
die Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem
Marktwert ausgegeben werden. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung
des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwäs-
serungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von ent-
sprechenden Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw.
Optionsrechten oder -pflichten sowie Andienungsrechten
eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische
Marktwert der Schuldverschreibungen nach anerkannten,
insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet
und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach
pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesent-
lich unter dem hypothetischen Börsenpreis / Marktwert zum
Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibungen, ist nach
dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen
Abschlags zulässig. Die Verwaltung wird bei der Preisfestset-
zung unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarkt -
situation den Abschlag von diesem Marktwert so gering wie
möglich halten. Damit wird der rechnerische Marktwert
eines Bezugsrechts so gering sein, dass den Aktionären durch
den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaft-
licher Nachteil entstehen kann.

Eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit 
eine Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung 
können auch erfolgen, indem der Vorstand ein sog. Book-
building-Verfahren durchführt. Bei diesem Verfahren werden
Investoren gebeten, auf der Grundlage vorläufiger Anleihe-
bedingungen Kaufanträge zu übermitteln und dabei z. B. 
den für marktgerecht erachteten Zinssatz und/oder andere
ökonomische Komponenten zu spezifizieren. Nach Abschluss
der Bookbuilding-Periode werden auf der Grundlage der von
Investoren abgegebenen Kaufanträge die bis dahin offenen
Bedingungen, z. B. der Zinssatz, marktgerecht gemäß dem
Prinzip von Angebot und Nachfrage festgelegt. Auf diese
Weise wird der Gesamtwert der Schuldverschreibung markt-
nah bestimmt. Durch ein solches Bookbuilding-Verfahren
kann der Vorstand ebenfalls sicherstellen, dass eine nen-
nenswerte Verwässerung des Werts der Aktie durch den Be-
zugsrechtsausschluss nicht eintritt.

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil 
am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Be-
dingungen durch Erwerb über die Börse aufrechtzuerhalten.
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Dadurch werden ihre Vermögensinteressen gewahrt. Denn
die Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten bzw. Pflich-
ten zum Bezug von Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des
Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % entfällt,
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

Auf diese Begrenzung werden Aktien angerechnet, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt
ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwen-
dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräu-
ßert werden. Ferner werden auf diese Begrenzung auch
Aktien angerechnet, die aufgrund einer während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter erleichtertem Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2
AktG begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibung
auszugeben oder zu gewähren sind. Diese Anrechnung ge-
schieht im Interesse der Aktionäre an einer möglichst gerin-
gen Verwässerung ihrer Beteiligung.

(iv)  Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe
von Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen
Sacheinlagen bzw. Sachleistungen erfolgen, sofern dies im
Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem Fall wird der Vor-
stand auch – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – zu einem
Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt. Dies soll die Gesell-
schaft unter anderem in die Lage versetzen, die Schuldver-
schreibungen als Akquisitionswährung einsetzen zu können,
um in geeigneten Einzelfällen im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Er-
werb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen,
Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder
Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen
einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit
ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen
solche Sacheinlagen oder Sachleistungen gegen Übertragung
derartiger Finanzinstrumente erwerben zu können.

Diese Ermächtigung eröffnet die Möglichkeit – mittels 
Ausgabe von Schuldverschreibungen – im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre auf dem nationalen und 
internationalen Markt schnell und flexibel vorteilhafte 
Gelegenheiten zur Unternehmenserweiterung zu nutzen.
Anders als eine Geldzahlung schont die Ausgabe von Schuld-
verschreibungen die Liquidität der Gesellschaft und stellt
damit häufig die günstigere Finanzierungsform dar. Der Vor-
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stand ist auch berechtigt, Inhabern von Forderungen gegen
die Gesellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG ver-
bundene Unternehmen – anstelle einer Geldzahlung – ganz
oder zum Teil Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu 
leisten. Die Gesellschaft erhält dadurch zusätzliche Flexibili-
tät für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Kapitalstruktur.

Die Verwaltung prüft in jedem Einzelfall sorgfältig, ob sie von der
Ermächtigung Gebrauch machen soll, sobald sich die Erwerbs-
möglichkeiten konkretisieren. Sie wird das Bezugsrecht der Ak-
tionäre nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegt.

Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss in den verschiedenen Fällen in den je-
weils umschriebenen Grenzen erforderlich, geeignet, angemes-
sen und im Interesse der Gesellschaft geboten.

e.   Bedingtes Kapital, sonstige Gestaltungsoptionen

Das vorgeschlagene Bedingte Kapital 2020/II dient dazu, die 
mit den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ver-
bundenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte, Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten oder Andienungsrechte bedienen zu können.

Die Anleihebedingungen können vorsehen oder gestatten, dass
zur Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wand-
lungs- und Optionspflichten oder zum Zwecke der Andienung
wahlweise auch Aktien aus einem genehmigten Kapital oder im
Falle einer diesbezüglichen gesonderten Ermächtigung des Vor-
stands durch die Hauptversammlung eigene Aktien der Gesell-
schaft verwendet werden können. Diese Gestaltung ermöglicht
es der Gesellschaft, auch bereits bestehende Aktien oder andere
Kapitalmaßnahmen zur Bedienung der Schuldverschreibungen
zu nutzen und erhöht damit die Flexibilität der Gesellschaft. Fer-
ner können die Anleihebedingungen vorsehen, dass die Anzahl
der bei Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach
Erfüllung entsprechender Pflichten zu gewährenden Aktien bzw.
ein diesbezügliches Umtauschverhältnis variabel ist und auf eine
ganze Zahl auf- oder abgerundet werden.

Die Bedingungen können jeweils festlegen, dass im Fall der
Wandlung oder Optionsausübung oder bei Erfüllung der Opti-
ons- und Wandlungspflichten oder zum Zwecke der Andienung
auch eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital der Gesell-
schaft oder andere Leistungen gewährt werden können. Ferner
kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft im Fall der Wand-
lung oder Optionsausübung oder bei Erfüllung der Options- und
Wandlungspflichten den Inhabern der Schuldverschreibungen
nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert
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in Geld zahlt oder börsennotierte Aktien einer anderen Gesell-
schaft gewährt. Die Bedingungen können andererseits auch das
Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit der Schuldver-
schreibungen, den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz
oder teilweise – anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags –
Aktien der Gesellschaft oder börsennotierte Aktien einer ande-
ren Gesellschaft zu gewähren.

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann außer -
dem vorgesehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wand-
lungs- oder Optionspflichten zu beziehenden Aktien variabel ist
und/oder der Wandlungs- oder Optionspreis innerhalb einer vom
Vorstand festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Aktienkurses oder als Folge von Verwässerungs-
schutzbestimmungen während der Laufzeit verändert werden
kann.

Diese Form von Schuldverschreibungen ermöglicht der Gesell-
schaft eine kapitalmarktnahe Finanzierung, ohne dass tatsächlich
eine gesellschaftsrechtliche Kapitalmaßnahme erforderlich ist.
Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Erhöhung des
Grundkapitals im zukünftigen Zeitpunkt der Ausübung der
Schuldverschreibungen bzw. Erfüllung entsprechender Pflichten
gegebenenfalls unwillkommen sein kann. Davon abgesehen
schützt die Nutzung der Möglichkeit der Barauszahlung die Ak-
tionäre vor dem Rückgang ihrer Beteiligungsquote sowie vor 
der Verwässerung des Vermögenswertes ihrer Aktien, da keine
neuen Aktien ausgegeben werden. Die Anleihebedingungen kön-
nen andererseits auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei
Fälligkeit der Schuldverschreibungen, den Inhabern oder Gläubi-
gern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise – anstelle
der Zahlung des fälligen Geldbetrages – Aktien der Gesellschaft
zu gewähren.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Ausnutzung
der Ermächtigung jeweils berichten.

Der Bericht des Vorstands gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG
i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre im Zusammenhang mit der Beschluss-
fassung zu Tagesordnungspunkt 9 wird ab dem Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

zugänglich gemacht.
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10. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 3 und Abs. 4
der Satzung

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechtericht-
linie (ARUG II) werden die Vorgaben zur Informationsübermittlung
an Aktionäre mit Wirkung ab dem 3. September 2020 geändert. Da-
durch entfallen der bisherige § 128 AktG sowie die Möglichkeit in 
§ 125 Abs. 2 Satz 2 AktG alter Fassung, in der Satzung die Übermitt-
lung von Informationen nach § 125 AktG auf den Weg elektronischer
Kommunikation zu beschränken. Gleichzeitig besteht weiterhin die
Möglichkeit, nach Zustimmung der Hauptversammlung und unter
den weiteren Voraussetzungen des § 49 Abs. 3 WpHG (§ 30b Abs. 3
WpHG alter Fassung) Informationen an Aktionäre im Wege der Da-
tenfernübertragung zu übermitteln.

Derzeit lauten § 15 Abs. 3 und Abs. 4 der Satzung wie folgt:

„(3)   Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Absatz 2 AktG an Ak-
tionäre, die es verlangen, werden soweit rechtlich zulässig aus-
schließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt.
Der Vorstand ist berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform
zu übersenden. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.

(4)   Mitteilungen der Gesellschaft nach §§ 125 Absatz 1, 128 Ab -
satz 1 AktG durch Kreditinstitute, die am 21. Tag vor der Haupt-
versammlung für Aktionäre Inhaberaktien in Verwahrung
haben, werden, soweit rechtlich zulässig, ausschließlich im
Wege elektronischer Kommunikation übermittelt. Der Vorstand
ist berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu übersenden.
Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss
zu fassen:

§ 15 Abs. 3 und Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft werden aufge-
hoben und § 15 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(3)   Die Gesellschaft kann Informationen an die Aktionäre sowie
an Intermediäre, Vereinigungen von Aktionären und sonstige
Dritte, soweit gesetzlich zulässig, auch im Wege der Daten-
fernübertragung übermitteln. Gleiches gilt für die Über -
mittlung derartiger Informationen an die Aktionäre durch
Intermediäre, Vereinigungen von Aktionären und sonstige
Dritte.“

Im Übrigen bleibt § 15 der Satzung der Gesellschaft unverändert.
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11. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 2 der Satzung

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechtericht-
linie (ARUG II) werden die Voraussetzungen für den zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zu
erbringenden Nachweis mit Wirkung ab dem 3. September 2020 ge-
ändert.

Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll nach dem ge-
änderten § 123 Abs. 4 S. 1 AktG zukünftig für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts der Nach-
weis des Letztintermediärs gemäß dem neu eingefügten § 67c 
Abs. 3 AktG ausreichen.

Nach § 16 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend den
Vorgaben der derzeit geltenden Fassung des § 123 Abs. 4 S. 1 AktG
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts ein in Textform und in deutscher oder englischer Spra-
che erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut erforderlich. Das ARUG II ist zum 1. Januar 2020 in Kraft 
getreten. Die Änderungen des § 123 Abs. 4 S. 1 AktG und der neu 
vorgesehene § 67c AktG finden erst ab dem 3. September 2020 
und erstmals auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach dem 
3. September 2020 einberufen werden. Sie werden damit bereits
vor der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im 
Jahr 2021 anwendbar sein.

Um ein Abweichen der Regelungen zu diesem Nachweis für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft oder der Aus-
übung des Stimmrechts in Satzung und Gesetz zu vermeiden, soll
bereits jetzt die Anpassung der Satzung beschlossen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

§ 16 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„(2)   Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung durch eine in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den Beginn
des 21. Tages vor der Versammlung bezogene Bescheinigung
ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach;
hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis durch den Letztinter-
mediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss der
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen.
Der Vorstand ist ermächtigt, diese Frist in der Einberufung zu
verkürzen.“

Im Übrigen bleibt § 16 der Satzung unverändert.
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12. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichts-
rats

Insbesondere aufgrund der weiteren Ausweitung der Holdingfunk-
tion der Medios AG und der stetigen Ausweitung der operativen 
Tätigkeitsfelder der gesamten Medios-Gruppe ergibt sich auch ein
erhöhter Aufwand für die Mitglieder des Aufsichtsrats. Gemäß § 13
der Satzung der Gesellschaft legt die Hauptversammlung die Höhe
der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder fest. Diese soll an den ge-
stiegenen Aufwand angepasst werden. Daher soll die Vergütung mit
Wirkung für das gesamte Geschäftsjahr 2020 sowie für die Folge-
jahre angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschlie-
ßen:

Für Geschäftsjahre beginnend ab dem 1. Januar 2020 wird die Ver-
gütung des Aufsichtsrats wie folgt festgelegt:

(1)   Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste, nach Ablauf des
Geschäftsjahres zahlbare, Vergütung von jährlich EUR 20.000
(in Worten: zwanzigtausend Euro). Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhält das Doppelte der Vergütung gemäß Satz 1.
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Ge-
schäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören oder das Amt des
Vorsitzenden innehaben, erhalten eine entsprechende anteilige
Vergütung.

(2)   Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die ihm
erwachsenden Auslagen sowie die auf seine Bezüge entfallende
Umsatzsteuer, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die
Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses
Recht ausüben.

(3)   Die Versicherungsprämie für eine von der Gesellschaft für 
die Mitglieder des Aufsichtsrats abzuschließende Vermögens-
schadenshaftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung) wird
von der Gesellschaft getragen.
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II. ERGÄNZENDE ANGABEN UND HINWEISE

1.    Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Ein -
berufung der Hauptversammlung EUR 16.084.991,00 und ist in
16.084.991 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede
Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung weder direkt noch indirekt eigene
Aktien hält, aus denen der Gesellschaft kein Stimmrecht zusteht.

2.    Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2, Abs. 6 des Gesetzes über Maß-
nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs-
und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“), veröffentlicht als 
Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-
Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 
27. März 2020, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 
27. März 2020 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
entschieden, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversamm-
lung abzuhalten. Die Hauptversammlung findet in den Geschäfts-
räumen der Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik mbH,
Leibnizstraße 38, 10625 Berlin, statt. Eine physische Teilnahme der
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimm-
rechtsvertreters der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausge-
schlossen.

Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptver-
sammlung auf der Grundlage des COVID-19-Gesetzes zu einigen 
Modifikationen beim Ablauf der Versammlung sowie der Ausübung
der Aktionärsrechte führt, bitten wir unsere Aktionäre um beson-
dere Beachtung der nachfolgenden Hinweise zur Möglichkeit der
Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Ausübung
des Stimmrechts und der Fragemöglichkeit sowie weiterer Aktio-
närsrechte.
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3.    Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

Die gesamte Hauptversammlung kann von den ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionären über die Bild- und Tonübertragung im 
Internet über das HV-Portal der Medios AG verfolgt werden. Das 
HV-Portal ist unter folgender Internetadresse zugänglich:

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können sich dort mit ihren
Zugangsdaten anmelden und am Tag der Hauptversammlung ab
11:00 Uhr auf die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
zugreifen. Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl und die
elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das HV-Portal erfordern
ebenfalls die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und
eine Anmeldung (Log-in) im HV-Portal mit den entsprechenden Zu-
gangsdaten. Eine elektronische Teilnahme der Aktionäre an der
Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist ausge-
schlossen.

4.    Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 der Satzung dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des
19. Oktober 2020 (24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden
Adresse

Medios AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

bei der Gesellschaft anmelden.

Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Verfolgung
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach-
weisen. Für den Nachweis der Berechtigung ist ein Nachweis des An-
teilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich
auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen
muss. Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich der Nachweis auf
den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den
Beginn des 5. Oktober 2020 (0:00 Uhr MESZ) („Nachweisstichtag")
zu beziehen. Wie die Anmeldung muss auch dieser Nachweis des
Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse
spätestens bis zum Ablauf des 19. Oktober 2020 (24:00 Uhr MESZ)
zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes be-
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dürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer den Nachweis
des Anteilsbesitzes erbracht hat. Der Umfang des Stimmrechts be-
misst sich ausschließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz
des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag ist
zwar keine Sperre für die Veräußerung oder den Erwerb von Aktien
verbunden, eine Veräußerung oder ein Erwerb von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben jedoch keine Auswirkungen mehr auf die
Berechtigung zur Verfolgung der Hauptversammlung und den Um-
fang des Stimmrechts. Für die Dividendenberechtigung hat der
Nachweisstichtag keine Bedeutung. Auch bei Veräußerung sämtli-
cher Aktien nach dem Nachweisstichtag oder eines Teils hiervon ist
für die Berechtigung zur Verfolgung der Hauptversammlung und den
Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz zum Nach-
weisstichtag maßgebend. Wer erst nach dem Nachweisstichtag 
Aktionär wird und vorher keine Aktien besessen hat, ist nicht be-
rechtigt, die Hauptversammlung zu verfolgen und ein Stimmrecht
auszuüben, es sei denn, er hat sich insoweit bevollmächtigen oder
zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesit-
zes erhalten die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre Stimm-
rechtskarten, auf denen die Zahl ihrer Stimmen verzeichnet und die
erforderlichen Login-Daten für das HV-Portal abgedruckt sind. Wir
bitten die Aktionäre, welche die virtuelle Hauptversammlung im 
Internet verfolgen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, frühzeitig
bei ihrem depotführenden Institut die erforderliche Anmeldung
sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes zu veranlassen.

5.    Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungsertei-
lung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch den Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft vertreten zu lassen. Dem Stimmrechtsvertre-
ter müssen dazu Vollmacht sowie ausdrückliche und eindeutige
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten
Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und
eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter 
für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten.
Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelab -
stimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden 
einzelnen Unterpunkt. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Aufträge zu Wortmeldungen, zum
Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen, oder zur Erklä-
rung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse wird
er nicht entgegennehmen. Auch zur Vollmachts- und Weisungser-
teilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich.
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Die Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Text-
form (§ 126b BGB). Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an den
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können unter
Verwendung des hierfür auf dem mit der Stimmrechtskarte über-
sandten „Vollmachts- und Weisungsformular“ vorgesehenen Voll-
machts- und Weisungsformulars erteilt werden. Wenn Sie das
Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses aus-
schließlich an die nachfolgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse
zu übermitteln und muss dort bis spätestens 25. Oktober 2020,
24:00 Uhr (MESZ), (Datum des Eingangs) zugehen:

Medios AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Aus-
übung des Stimmrechts im Wege der Vollmachts- und Weisungser-
teilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter
der Internetadresse

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevoll-
mächtigung über das HV-Portal ist bis zum Beginn der Abstimmun-
gen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal
die Schaltfläche „Vollmacht an Stimmrechtsvertreter“ vorgesehen.
Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversamm-
lung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor über das
HV-Portal erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen.

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in der
Stimmrechtskarte, welche die ordnungsgemäß angemeldeten Aktio-
näre zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informatio-
nen sind auch im Internet über das HV-Portal unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

einsehbar.
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6.    Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts
und sonstiger Rechte

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte in der Haupt-
versammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditin-
stitut, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder
eine Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch Bevollmächtigte kön-
nen nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevoll-
mächtigte Dritte können das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl
(siehe unten) oder Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft ausüben (siehe oben). Bevollmächtigt der 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von ihnen zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechts-
vertretung ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform
(§ 126b BGB). Wird ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein
Stimmrechtsberater oder eine andere Person im Sinne von § 135
Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen be-
stehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind.

Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das ihnen mit der
Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung übersandte „Vollmachts-
und Weisungsformular“ benutzen. Möglich ist aber auch, dass Ak-
tionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein entsprechendes
Vollmachtsformular steht auch im Internet unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

zur Verfügung.

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten
oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Unbeschadet eines an-
derweitigen, nach dem Gesetz zulässigen Wegs zur Übermittlung
der Vollmacht bzw. des Nachweises über die Bestellung eines Be-
vollmächtigten an die Gesellschaft kann die Vollmacht auch elektro-
nisch unter Nutzung des HV-Portals unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

oder per E-Mail an

inhaberaktien@linkmarketservices.de

übermittelt werden. Die individuellen Zugangsdaten (Login-Daten)
zur Nutzung des HV-Portals werden den Aktionären mit der Stimm-
rechtskarte zur Hauptversammlung übersandt.
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Diese Übermittlungswege (HV-Portal, E-Mail) stehen auch zur Ver-
fügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegen-
über der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über
die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der 
Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann unbeschadet eines
anderweitigen, nach dem Gesetz zulässigen Wegs zur Übermittlung,
auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar der Gesell-
schaft gegenüber erklärt werden.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten aus-
schließlich unter Nutzung des HV-Portals bis zum Beginn der Abstim-
mung abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Erfolgt die
Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf
durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf einem anderen
Übermittlungsweg als dem vorgenannten Übermittlungsweg (HV-
Portal), so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesell-
schaft bis zum 25. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ), (Datum des
Eingangs) zugehen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft über das
HV-Portal ist auch bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der
Hauptversammlung noch möglich.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversamm-
lung teilnehmen. Die Verfolgung der Hauptversammlung durch den
Bevollmächtigten durch elektronische Zuschaltung über das HV-
Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber
die mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung versandten
Zugangsdaten (Login-Daten) erhält.

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135
AktG (Vollmachtserteilung an Kreditinstitute, Stimmrechtsberater,
Aktionärsvereinigungen sowie sonstige von § 135 AktG erfasste In-
termediäre und gemäß § 135 AktG Gleichgestellte) sind Besonder-
heiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden 
zu erfragen sind. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen 
Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem 
Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachts-
erklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimm-
rechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen
Sie sich daher, wenn Sie eine Vollmacht nach § 135 AktG erteilen
wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Voll-
macht ab. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte wei-
tere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung
der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß 
§ 135 Absatz 7 AktG nicht die Wirksamkeit der Stimmabgabe.
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Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern so -
wie sonstige von § 135 AktG erfasste Intermediäre und gemäß § 135
AktG Gleichgestellte, die eine Mehrzahl von Aktionären vertreten,
wird empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich
der Ausübung des Stimmrechts unter der folgenden Adresse zu mel-
den:

Medios AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind auf den mit
den Stimmrechtskarten an die Aktionäre übersandten Unterlagen
zur Hauptversammlung enthalten. Entsprechende Informationen
und eine nähere Beschreibung der Vollmachtserteilung an Dritte
über das HV-Portal sind auch im Internet unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

einsehbar.

7.    Stimmabgabe mittels (elektronischer) Briefwahl

Die nach Maßgabe der vorstehenden Erläuterungen ordnungsgemäß
angemeldeten Aktionäre oder Aktionärsvertreter können eine
Stimmabgabe mittels Briefwahl elektronisch vornehmen. Für diese
Form der Stimmabgabe (Briefwahl) ist die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Anmeldung sowie Übersendung des Nachweises des
Anteilsbesitzes unerlässlich.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Aus-
übung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das
HV-Portal unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

zur Verfügung.

Es wird darauf hingewiesen, dass hierfür ebenfalls eine Anmeldung
im HV-Portal unter Nutzung der mit der Stimmrechtskarte übermit-
telten Login-Daten erforderlich ist.
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Die elektronische Briefwahl erfolgt ausschließlich über das HV-Portal.
Die Stimmabgabe ist für angemeldete Aktionäre oder Aktionärsver-
treter ab dem 5. Oktober 2020 (0:00 Uhr) – entsprechend dem
Nachweisstichtag – und damit bereits vor dem Beginn der Haupt-
versammlung am 26. Oktober 2020 um 11:00 Uhr unter Verwen-
dung der auf der zugesandten Stimmrechtskarte angegebenen
Login-Daten über die Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

über das HV-Portal möglich.

Die Stimmabgabe über das HV-Portal kann bis zum Beginn der Ab-
stimmungen in der Hauptversammlung erfolgen. Nähere Einzelhei-
ten zur Stimmabgabe per Briefwahl erhalten die Aktionäre mit der
Stimmrechtskarte zugesandt, die Sie nach fristgerechter Anmeldung
erhalten. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

einsehbar.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Stimmrechtsberater im Sinne
von § 134a Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 Nr. 3 AktG sowie Aktionärsverei-
nigungen und sonstige gemäß § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte
Personen können sich nach den vorstehend beschriebenen Regeln
unter Einhaltung der genannten Fristen der Briefwahl bedienen.

Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die Brief-
wahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung
der Briefwahlstimme per Post.

8.    Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der
virtuellen Hauptversammlung am 26. Oktober 2020 kein Auskunfts-
recht. Das Auskunftsrecht der Aktionäre ist im Falle einer virtuellen
Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes erheb-
lich eingeschränkt. Stattdessen haben Aktionäre die Möglichkeit, im
Vorfeld der Hauptversammlung Fragen einzureichen. Auf der Grund-
lage von § 1 Abs. 2 Nr. 3, Satz 2 Halbsatz 2 des COVID-19-Gesetzes
hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden,
dass Aktionäre ihre Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Haupt-
versammlung im Wege elektronischer Kommunikation bei der Ge-
sellschaft einreichen müssen. Ein Recht auf Antwort ist damit jedoch
nicht verbunden. Über die Beantwortung der Fragen entscheidet der
Vorstand gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz – abweichend
von § 131 AktG – nur nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Aus-
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weislich der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-
Gesetz hat die Verwaltung keinesfalls alle Fragen zu beantworten,
sie kann Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen 
Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen. Sie kann dabei Aktionärsver-
einigungen und institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimm-
anteilen bevorzugen.

Nur ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre
können ihre Fragen einreichen.

Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen
bis zum 24. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft über
das internetgestützte HV-Portal unter Nutzung des dort enthaltenen
(Online-)Formulars übermitteln. Hierfür ist im HV-Portal die Schalt-
fläche „Frage einreichen“ vorgesehen. Aus technischen Gründen ist
der Umfang der einzelnen Fragen auf eine bestimmte Zeichenzahl
begrenzt, die Zahl der möglichen Fragen wird dadurch jedoch nicht
beschränkt. Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist einge-
reichte Fragen können nicht berücksichtigt werden. Während der
virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden.

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von 
Fragen gegebenenfalls auch der Name des die Frage übermittelnden
Aktionärs genannt wird. Bei der Beantwortung von Fragen während
der Hauptversammlung wird der Name des Fragestellers nur offen-
gelegt (soweit Fragen individuell beantwortet werden), wenn mit
der Übermittlung der Frage ausdrücklich das Einverständnis zur 
Offenlegung des Namens erklärt wurde. Gleiches gilt für eine 
etwaige Vorabveröffentlichung von Fragen und gegebenenfalls 
Antworten auf der Internetseite der Gesellschaft im Vorfeld der
Hauptversammlung: Auch in diesem Fall wird der Name des Frage-
stellers nur offengelegt, wenn er mit Übersendung der Frage aus-
drücklich sein Einverständnis mit der Offenlegung seines Namens
erklärt hat.

9.    Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversamm-
lung

Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl (elektronisch)
oder über die Erteilung von Vollmachten ausgeübt haben, haben die
Möglichkeit, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch
gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der Nie-
derschrift der Hauptversammlung beauftragten Notar zu erklären.

Entsprechende Erklärungen können – eine Stimmabgabe vorausge-
setzt – ab der Eröffnung der Hauptversammlung über das internet-
gestützte HV-Portal unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/
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zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG erklärt werden. Hierfür ist
im HV-Portal die Schaltfläche „Widerspruch einlegen“ vorgesehen.
Die Erklärung ist über das internetgestützte HV-Portal von Beginn
der Hauptversammlung an bis zu deren Ende möglich. Der Notar er-
hält die Widersprüche über das HV-Portal.

III. RECHTE DER AKTIONÄRE

1.    Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht
500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf
die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu 
richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung, d. h. spätestens bis zum Ablauf des 25. Septem-
ber 2020 bis 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bitte richten Sie entspre-
chende Verlangen an folgende Adresse:

Medios AG
Vorstand
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antragsteller
haben nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens 90 Tagen vor dem
Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der 
Aktien ist/sind und dass er/sie die Aktien bis zur Entscheidung des
Vorstands über den Antrag hält/halten. Bei der Berechnung dieser
Frist sind §§ 70 und 121 Absatz 7 AktG zu beachten.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – so-
weit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden
– unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet,
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information
in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außer-
dem über die Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

veröffentlicht.
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2.    Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126
Absatz 1, 127 AktG; Ausschluss des Antragsrechts während der
Hauptversammlung

Aufgrund der Ausgestaltung der Hauptversammlung als virtuelle
Hauptversammlung ohne Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevoll-
mächtigten und mit Ausübung des Stimmrechts nur über (elektro-
nische) Briefwahl oder Vollmachtserteilung mit Weisung, ohne
elektronische Teilnahme der Aktionäre, ist das Antragsrecht der Ak-
tionäre in der Hauptversammlung rechtlich ausgeschlossen. Gegen-
anträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
sowie Verfahrensanträge können daher in der Hauptversammlung
nicht gestellt werden.

Den Aktionären wird dennoch die Möglichkeit gegeben, Gegenan-
träge und Wahlvorschläge vor der Hauptversammlung entsprechend
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zur Veröffentlichung auf
der Internetseite der Gesellschaft zu übermitteln.

Dementsprechend können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge
gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimm-
ten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern vor der Haupt-
versammlung übersenden. Solche Gegenanträge (und ggf. eine Be-
gründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

Medios AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
oder E-Mail: antraege@linkmarketservices.de

Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden.

Bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis
zum 11. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft unter
vorstehender Adresse zugegangene ordnungsgemäße Gegenanträge
und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich über die
Internetseite

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

einschließlich des Namens des Aktionärs und insbesondere im Fall
von Gegenanträgen der Begründung und im Fall von Wahlvorschlä-
gen der durch den Vorstand zu ergänzenden Inhalte gemäß § 127
Satz 4 AktG sowie etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung zugäng-
lich gemacht.

64



Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen etwaige Be-
gründung beziehungsweise einen Wahlvorschlag nicht zugänglich 
zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach § 126 Ab-
satz 2 AktG vorliegt, etwa, weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag
zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-
sammlung führen würde oder die Begründung in wesentlichen
Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben enthält.
Ein Wahlvorschlag muss darüber hinaus auch dann nicht zugänglich
gemacht werden, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausge-
übten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person sowie
deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten enthält. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5.000 Zeichen beträgt.

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden
im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berück-
sichtigt, wenn der antragstellende oder den Wahlvorschlag unter-
breitende Aktionär oder Aktionärsvertreter ordnungsgemäß zur
Hauptversammlung angemeldet ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass Fragen ausschließlich auf dem im
Abschnitt „Fragemöglichkeiten im Wege elektronischer Kommuni-
kation“ beschriebenen Weg einzureichen sind.

IV. SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN 
UND TECHNISCHE HINWEISE

1.    Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nut-
zung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benö-
tigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät.
Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal
wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit
einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen
Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser
und Lautsprecher oder Kopfhörer. Für den Zugang zum HV-Portal der
Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie
mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit die-
sen Zugangsdaten können Sie sich im HV-Portal auf der Anmelde-
seite anmelden.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktio-
närsrechten durch technische Probleme während der virtuellen
Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit mög -
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lich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor
Beginn der Hauptversammlung auszuüben.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nut-
zungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit der
Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung bzw. im Internet unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

2.    Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung

Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre können über das HV-
Portal die Hauptversammlung am 26. Oktober 2020 ab 11:00 Uhr
(MESZ) in voller Länge live in Bild und Ton verfolgen. Die Bild- und
Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfüg-
barkeit des HV-Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik
aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommu-
nikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen
von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Ge-
sellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine 
Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und stän-
dige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste,
der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und
Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen gene-
relle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch
keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den Online-
Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der
eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vor-
liegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von
den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbeson-
dere zur Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern
es Datenschutz- oder Sicherheitserwägungen zwingend erfordern,
muss sich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung vorbe-
halten, die virtuelle Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz
einzustellen.

3.    Veröffentlichungen auf der Internetseite

Die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung sind über die Internetseite der Gesellschaft
unter

http://www.medios.ag/de/investor-relations/
hauptversammlung/

zugänglich. Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungs-
ergebnisse unter derselben Internetadresse bekannt gegeben.
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4.    Aktionärshotline

Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversamm-
lung der Gesellschaft können sich die Aktionäre und Intermediäre
per E-Mail an

medios_hv2020@linkmarketservices.de

wenden. Zusätzlich steht Ihnen von Montag bis einschließlich Freitag
(außer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) die
Aktionärshotline unter der Telefonnummer +49 (89) 21027-220 zur
Verfügung.

5.    Datenschutzinformationen für Aktionäre der Medios AG

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
die Medios AG, Hamburg („Unternehmen") und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung,
zustehenden Rechte. 

Die nachfolgenden Erläuterungen dienen der Information der Aktio-
näre über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß
den Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), insbesondere unter Berücksichtigung der Informations-
pflichten nach Art. 12 bis 14 DSGVO sowie zur Aufklärung über die
nach der DSGVO bestehenden Betroffenenrechte gemäß den 
Art. 15 bis 22 und Art. 34 DSGVO.

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten:

Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten und die Herkunft dieser Daten:

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich
im Rahmen der einschlägigen rechtlichen Vorschriften, insbesondere
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) des Gesetzes 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-,
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) sowie
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aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften. Aktien der Medios AG
sind Inhaberaktien. Soweit uns Ihre personenbezogenen Daten nicht
durch die depotführende Bank übermittelt wurden, erheben wir
diese anlässlich Ihrer Anmeldung zur Hauptversammlung oder 
zur Stimmabgabe per Briefwahl, sowie anlässlich der Bestellung von
Eintrittskarten und/oder der Erteilung von Vollmachten. Zu den 
personenbezogenen Daten zählen Ihr Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und 
Nummer der Eintrittskarte, sowie ggf. Name und Anschrift eines 
bevollmächtigten Aktionärsvertreters.

Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir zu den im AktG 
vorgesehenen Zwecken. Diese Zwecke sind insbesondere die 
Kommunikation mit Ihnen als Aktionär und die Abwicklung der
Hauptversammlung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten ist das AktG in Verbindung mit Artikel 6
Absatz 1 c) DSGVO. Daneben verarbeiten wir Ihre personen -
be zogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher 
Verpflichtungen, wie aufsichtsrechtlicher Vorgaben, aktien-, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um aktien-
rechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispiels-
weise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur
Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die
dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten
und drei Jahre lang zugriffsgeschützt aufbewahren (§ 134 Absatz 3
Satz 5 AktG). Außerdem verarbeiten wir Ihre entsprechenden per-
sonenbezogenen Daten, wenn Sie (gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-,
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) i. V. m. den
Vorgaben in der Einberufung der ordentlichen virtuellen Hauptver-
sammlung) über das HV-Portal Aktionärsrechte ausüben, z.B. Ihre
Stimme im Wege der (elektronischen) Briefwahl abgeben, Fragen
einreichen, oder Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversamm-
lung erklären. Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung bevollmächtigen, verarbeiten wir auch Name und
Adresse des Bevollmächtigten.

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesen Fällen die
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 c)
DSGVO. Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten nur, soweit Sie
uns Ihre Einwilligung erteilt haben (etwa zur Nutzung elektronischer
Kommunikationsmittel) oder die Verarbeitung der Wahrung berech-
tigter Interessen der Gesellschaft dient (insbesondere zur Erstellung
von Statistiken, z. B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung,
Anzahl der Transaktionen und Übersicht der größten Aktionäre).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten ist in diesen Fällen Artikel 6 Absatz 1 a) und f) DSGVO. Sollten
wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetz -
lichen Bestimmungen vorab darüber informieren.
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Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten:

Wir bedienen uns der professionellen Dienstleistungen sogenannter
Auftragsverarbeiter. Dies sind natürliche oder juristische Personen,
Behörden, Einrichtungen oder andere Stellen, die personenbe -
zogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiten. Da sich
die Auswahl unserer Auftragsverarbeiter regelmäßig ändern kann,
geben wir Ihnen nachfolgend eine Übersicht der Kategorien der 
potentiellen Empfänger. Sollten Sie die vollständige Auflistung 
unserer Auftragsverarbeiter zum Zeitpunkt der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten wünschen, können Sie unseren Daten-
schutzbeauftragten kontaktieren.

−   Externe Dienstleister: Zur Abwicklung der Hauptversammlungen
bedienen wir uns zum Teil externer Dienstleister (etwa HV-Dienst-
leister). Unsere externen Dienstleister verarbeiten Ihre personen-
bezogenen Daten ausschließlich in unserem Auftrag und nach
unseren Weisungen und sind in Übereinstimmung mit Artikel 28
Absatz 3 DSGVO an das geltende Datenschutzrecht vertraglich ge-
bunden.

−   Weitere Empfänger: Darüber hinaus können wir Ihre personen-
bezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa
an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. beim Überschreiten gesetzlich vorgegebener Stimmrechts-
schwellen).

Speicherfristen:

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die o. g.
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen,
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jahren).
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir
dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich u. a. aus dem AktG, dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäsche -
gesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Übermittlung Ihrer Daten ins außereuropäische Ausland:

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dienstleister
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfolgt aus-
schließlich unter der Bedingung, dass dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt
wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. 
verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder
Vereinbarung der Standardvertragsklauseln der EU-Kommission)
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vorhanden sind. Gegenwärtig übermitteln wir Ihre personenbe -
zogenen Daten an einen Dienstleister in den USA. Detaillierte Infor-
mationen über das Datenschutzniveau bei unserem Dienstleister
sowie über die verwandten Datenschutzgarantien können Sie unter
den o.g. Kontaktinformationen anfordern.

Ihre Rechte als Betroffener:

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicher-
ten Daten zu verlangen. Daneben können Sie unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten sowie
eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Ferner haben Sie
unter bestimmten Umständen das Recht, einer Verarbeitung Ihrer
Daten zu widersprechen oder zu verlangen, dass bestimmte Ihrer
personenbezogenen Daten an Sie oder eine dritte Partei übertragen
werden. Eine etwa erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten können Sie jederzeit widerrufen. Zur Wahr-
nehmung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an die o. g. Adresse.

Verwendung von Cookies:

Wenn Sie das HV-Portal nutzen, verarbeiten wir über unseren 
IT-Dienstleister folgende Daten, die zu keinem Zeitpunkt mit anderen
gespeicherten Kunden- oder Profildaten zusammengeführt werden:
Wir speichern bei jedem Besuch unserer Webseiten temporär die
IP-Adresse Ihres Internetzugriffs sowie die Seiten, die Sie aufrufen,
beziehungsweise in den Apps gegebenenfalls die Gerätenummer,
damit grundlegende Services wie Berechtigungszuordnungen funk-
tionieren. Wir verwenden den neuesten Sicherheitsstandard (256-
bit-Verschlüsselung). Ihre Daten werden direkt bei der Übertragung
verschlüsselt, und alle datenschutzrelevanten Informationen werden
in verschlüsselter Form in einer geschützten Datenbank abgelegt.
Um Ihren Zugriff verwalten zu können, brauchen wir einen Sitzungs-
Cookie (der beim Schließen des Browsers gelöscht wird). Wir ver-
wenden ausschließlich Cookies, die für die Funktionen einer Website
zwingend erforderlich sind:

−   „PHPSessionID“, Cookie zur Standard Sitzungsidentifikation für
PHP, wird mit Schließen des Browsers gelöscht;

−   „cookieaccepted“, Cookie zur Speicherung der Zustimmung zur
Cookie-Leisten-Funktion und damit ein Verbergen dieser in der
Ansicht, wird nach zehn Tagen gelöscht.
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Datenschutzbeauftragter und Beschwerderecht:

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgender An-
schrift:

datenschutz@medios.ag

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Ver-
arbeitung Ihrer Daten durch das Unternehmen zu beschweren. Die
am Sitz des Unternehmens zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde
ist:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Hamburg, im September 2020

Medios AG
Der Vorstand
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Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin 

Telefon: +49 30 232 5668 00
Telefax: +49 30 232 5668 01
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